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Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren

aufgrund der Beschwerde

der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (evb), Bahnhofstr. 67, 27404 

Zeven, vertreten durch die Geschäftsführung,

Beschwerdeführerin,

g e g e n

die DB Netz AG, Adam-Riese-Straße 11-13, 60327 Frankfurt, vertreten durch den Vorstand,

Beschwerdegegnerin,

Hinzugezogene:

1. Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V., Reinhardtstraße 46, 10117 Berlin, vertre-
ten durch den Vorstand, 

2. VTG Rail Europe GmbH, Nagelsweg 34, 20097 Hamburg, vertreten durch die Ge-
schäftsführung,

hat die Beschlusskammer 10 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch

den Vorsitzenden Dr. Ulrich Geers,

den Beisitzer Jan Kirchhartz und

den Beisitzer Dr. Johannes Arnade

auf die am 19.02.2021 als Ersatz für die öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführte 

Videokonferenz 

öffentliche Fassung
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am 21.05.2021

b e s c h l o s s e n :

1. Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, eine klarstellende Regelung in die Schie-

nennetz-Nutzungsbedingungen bzw. Nutzungsbedingungen Netz aufzunehmen, aus 

der sich – ggf. durch Inbezugnahme eines bereits bestehenden Registers mit Zug-

längen- oder Gleislängenangaben – eindeutig ergibt, welche maximale Zuglänge bei 

Ausfahrt aus der Betriebsstelle Adelebsen auf Gleis 1 zulässig ist.

2. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.

3. Für den Fall, dass die Beschwerdegegnerin ihrer Verpflichtung aus Tenorziffer 1 die-
ses Beschlusses nicht binnen einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung dieses 
Beschlusses nachkommt, wird ihr ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000 EUR ange-
droht. 
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I. Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin ist ein Unternehmen, welches sowohl Eisenbahninfrastruktur betreibt 

(Eisenbahninfrastrukturunternehmen, EIU) als auch Eisenbahnverkehrsleistungen erbringt

(Eisenbahnverkehrsunternehmen, EVU). Die Beschwerde betrifft die Tätigkeit als EVU.

Die Beschwerdegegnerin betreibt als EIU das mit Abstand größte Schienennetz in der Bun-

desrepublik Deutschland. Das Netz wird auch von der Beschwerdeführerin befahren.

Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen das von der Beschwerdegegnerin mitgeteilte Er-

gebnis mehrerer Zuweisungsverfahren, in denen der Beschwerdeführerin (teils nach Ab-

schluss des Infrastrukturnutzungsvertrages) jeweils ein Zugang zu der von der Beschwerde-

gegnerin betriebenen Eisenbahninfrastruktur in der Betriebsstelle Adelebsen (nahe Göttingen) 

mit der Begründung verwehrt wurde, der angemeldete Güterzug sei länger, als die Infrastruktur 

es erlaube. 

Laut Abschnitt 3.3 der Schienennetznutzungsbedingungen 2020 bzw. 2021 (SNB 2020 bzw. 

2021) der Beschwerdegegnerin ergeben sich Angaben zu ihrem Schienennetz aus dem im 

Internet zugänglichen Infrastrukturregister (ISR). Hier werden die Kenndaten der Strecken be-

kannt gegeben. Über die im Internet hinterlegte interaktive Streckennetzkarte und die dort ent-

haltenen Übersichtsreiter „Betriebsstellen“ und „Betriebsstellen pro Strecke“ können die an der 

Strecke gelegenen Betriebsstellen angezeigt werden. Zudem kann über die Auswahlfunktion 

„Objektinformationen anzeigen“, die sich unter dem Reiter „Anzeigen & Auswerten“ befindet, 

eine Abfrage unter Rückgriff auf das Anlagenportal Netz (APN) der Beschwerdegegnerin vor-

genommen werden, welches für die einzelnen Betriebsstellen nähere Informationen, insbe-

sondere Nutzlängen von Gleisen, bereitstellt. Zudem enthält das ISR bei Auswahl einzelner 

Streckenabschnitte oder Betriebsstellen eine Auflistung der Parameter der Strecke, darunter 

Klassifizierungsmerkmale etwa für die transeuropäischen Netze (Trans-European Networks, 

kurz: TEN) oder aber zu den Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI), welche 

europarechtlich durch die Verordnung (EU) 1299/2014 in ihrer durch die Durchführungsver-

ordnung (EU) 2019/776 konsolidierten Fassung vorgezeichnet sind.

Gemäß Abschnitt 3.3.2.5 der SNB 2020 bzw. 2021 i. V. m. Anlage 2.4.2 zu den SNB i. V. m. 

Abschnitt F.4 der Technischen Nutzungsbedingungen (TNB) und Modul 408.2711 des betrieb-

lich-technischen Regelwerks (BTR) darf ein Zug auf dem Netz der Beschwerdegegnerin 

grundsätzlich höchstens 740m lang sein, wobei auf der Relation Padborg – Maschen Rangier-

bahnhof/ Hohe Schaar im Hamburger Hafen abweichend hierzu gemäß Abschnitt 3.3.2.5 der 

SNB und Abschnitt F.4 der TNB Güterzugfahrten mit Zuglängen von 835m zulässig sind.

Die Betriebsstelle Adelebsen liegt an zwei von der Beschwerdegegnerin betriebenen Stre-

ckenabschnitten (Lödingsen – Adelebsen und Adelebsen – Offensen (Kr Northeim)) zwischen 

Göttingen und Bodenfelde. Für die betreffenden Streckenabschnitte wurde durch die Be-

schwerdegegnerin in der jeweiligen Legende im ISR für Personenverkehre bzw. regionale Per-

sonenverkehre die Streckenkategorie „P5“ (laut Abschnitt 4.2.1 der Verordnung (EU) 

1299/2014: Streckengeschwindigkeit 80-100 km/h und Bahnsteiglänge 50-200m) als Leis-

tungskennwert angegeben. Als Leistungskennwert für den Güterverkehr gilt die Kategorie „F2“ 

(laut Abschnitt 4.2.1, Tabelle 2 der Verordnung (EU) 1299/2014: Streckengeschwindigkeit 100-

120 km/h; Zuglänge 600-1050m). Im Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) ist 

für den Bereich der Betriebsstelle Adelebsen und den anschließenden Streckenabschnitten 

von km 25,8 bis km 3,6 eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h angegeben. Gemäß der 
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öffentlich zugänglichen Legende zum ISR gilt auf den Streckenabschnitten Lödingsen – Ade-

lebsen und Adelebsen – Offensen (Kr Northeim) eine zulässige Geschwindigkeit von „bis 100 

km/h“.

Durch die Betriebsstelle verlaufen zwei durch die Beschwerdegegnerin betriebene Trassen-

gleise (Gleis 1 und Gleis 2). Zudem verfügt die Betriebsstelle über zwei Ab- bzw. Bereitstel-

lungsgleise (Gleis 3 und Gleis 4). An der Betriebsstelle sind mehrere Gleisanschlüsse zu pri-

vater Infrastruktur vorhanden. Hierzu zählt auch der Anschluss der 3U Holding AG (an Gleis 

1, erreichbar über die ortsbedienten Mittelweichen 008IAV und 002IAV), den die Beschwerde-

führerin nutzt. Die Betriebsstelle wird durch ein vom Standort Göttingen aus gesteuertes elekt-

ronisches Stellwerk (ESTW; hier: ESTW Weserbergland) bedient, in dem eine elektronische 

Abhängigkeit zwischen Hauptsignalen und Fahrwegelementen (u.a. Weichen) hergestellt wird. 

Durch die Sicherungstechnik der Signalabhängigkeit wird eine Beziehung zwischen dem Be-

griff eines Signals (z. B. „Fahrt“, „Halt“) und Weichen im Fahrweg hergestellt. Durch die Ver-

knüpfung eines bestimmten Signalbegriffs mit einer bestimmten Stellung einer Weiche wird 

sichergestellt, dass die Signale nur dann in Fahrtstellung gebracht werden können, wenn die 

Weichen für den Fahrweg richtig liegen und verschlossen, also gegen versehentliches Umlau-

fen gesperrt sind. 

Aus Fahrtrichtung Bodenfelde kommend befindet sich zu Beginn der Betriebsstelle die Weiche 

15W14. Am Ende der Betriebsstelle (in Richtung Göttingen) befindet sich die Weiche 15W1. 

Die Weiche 15W1 steht in Signalabhängigkeit zum Ausfahrsignal 15P1 in Richtung Göttingen. 

Die Weiche 15W14 ist dagegen nicht Teil der für Gleis 1 der Betriebsstelle projektierten Aus-

fahrzugstraße (15P1.HG) in Richtung Göttingen und steht in der Folge auch nicht in Signalab-

hängigkeit zum Signal 15P1. Die Nutzlänge für Gleis 1 der Betriebsstelle wird im APN der 

Beschwerdegegnerin mit 575m angegeben. Hierbei handelt es sich um den Abstand zwischen 

dem Ausfahrsignal 15P1 und dem Ausfahrsignal der Gegenrichtung 15N1 (im Signallageplan 

mit Abschnitt 21 bezeichnet). Dieser Gleisabschnitt sowie der zwischen dem Ausfahrsignal 

15N1 und der Weiche 15W14 liegende Gleisabschnitt 31 verfügen über eine Besetztanzeige, 

die es den Stellwerksmitarbeitern in Göttingen erlaubt zu erkennen, ob sich Eisenbahnfahr-

zeuge im jeweiligen Gleisabschnitt befinden. Gleiches gilt für die Weiche 15W14 selbst (vgl. 

hierzu insgesamt Abbildung 1). Rangierfahrstraßen sind in der Betriebsstelle Adelebsen nicht 

eingerichtet. 
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Abbildung 1 - Betriebsstelle Adelebsen - modifizierte Darstellung basierend auf einem Auszug aus dem 
Anlagenportal-Netz der Beschwerdegegnerin (https://apn.noncd.db.de/APN2020.Startseite)

Überwachter 
Flankenschutzraum

AusfahrzugstraßeNicht Teil der Ausfahrzugstraße

Nutzbare Gleislänge 
Gleis 1 laut APN: 
575m*

Inkl. Gleisabschnitt 
31 – bis 635m *Laut Schriftwechsel ggf. nur 565m wg. 

Abzug für ungenaues Halten und 
Signalsicht je 5m

Ausfahr-
signal 
15P1

Richtung

Bodenfelde

Richtung

Göttingen

Ra 10

Die Beschwerdeführerin führte in der Vergangenheit von Adelebsen aus Güterzugfahrten in 

Richtung Göttingen durch. In den hierzu erforderlichen Trassenanmeldungen für den Gele-

genheitsverkehr gab sie eine Wagenzuglänge von 650m (Gesamtzuglänge inklusive Trieb-

fahrzeug laut Fahrplananordnung: 669m) an. Aufgrund der auf 575m beschränkten Nutzlänge 

des Trassengleises 1 in der Betriebsstelle Adelebsen war es zur Vermeidung eines Auszie-

hens der Rangierfahrt über die Rangierhalttafel Ra10 und der damit verbundenen Ausfertigung 

eines schriftlichen Befehls durch den Fahrdienstleiter erforderlich, dass die Beschwerdeführe-

rin vor Ausfahrt in Richtung Göttingen zwei Zugteile durch Rangieren miteinander verbindet. 

Während und nach Abschluss dieses Vorgangs überstellt ein Teil der Schienenfahrzeuge kurz-

zeitig die Weiche 15W14 (vgl. Abbildung 2). 

Abbildung 2 - Überstellen der Weiche 15W14

Ra 10

Nach Verbindung der beiden Zugteile fuhr der Zug auf Ausfahrsignal 15P1 (Ausfahrzugstraße 

15P1.HG) in Richtung Göttingen aus der Betriebsstelle aus, wobei Teile des Zuges die nicht 
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in Signalabhängigkeit zum Ausfahrsignal 15P1 stehende Weiche 15W14 spitz, d. h. nicht vom 

Herzstück aus, befahren (vgl. Abbildung 3). 

Abbildung 3 - Befahren der Weiche 15 W 14

spitzes 
Befahren

stumpfes 
Befahren

Ra 10

Die Beschwerdeführerin führte aufgrund der entsprechenden Anmeldungen am 27.07.2020 

(verspätet vom 26.07.2020), am 10.08.2020, am 17.08.2020 und am 19.08.2020 Zugfahrten 

mit Wagenzuglängen von 650m durch. Am 24.08.2020 sollte ein Zug mit gleichen Parametern 

aus Adelebsen ausfahren. Aufgrund einer telefonischen Mitteilung des adhoc-Fahrplanbüros 

der Beschwerdegegnerin in Hannover kürzte die Beschwerdegegnerin die zulässige Zuglänge 

– trotz Widerspruchs der Beschwerdeführerin – auf 560m ein. Zudem kürzte sie auch den für 

den 26.08.2020 vorgesehenen Zug auf die vorstehende Länge ein und wies einen Antrag der 

Beschwerdeführerin für eine entsprechende Zugfahrt am 28.08.2020 mit der Begründung zu-

rück, eine Zugfahrt werde (jedenfalls bis zur Bewertung und Abstimmung zu größeren Zuglän-

gen) allenfalls mit 635m Gesamtzuglänge zugelassen.

Die Beschwerdegegnerin begründete die Akzeptanz einer Gesamtzuglänge von 635m unter 

bestimmten Randbedingungen (keine konkurrierenden Trassenwünsche für den Bahnhof (Bf)

Adelebsen) und die Ablehnung längerer Züge in einer E-Mail vom 01.09.2020 sinngemäß da-

mit, dass bei einer Fahrt mit einer Länge von höchstens 635m die Weiche 15W14 nicht vom 

Zug überstellt werde. Würde die Weiche dagegen überstellt, ginge dies zu Lasten der Betriebs-

sicherheit. Denn die Weiche 15W14 sei nicht in die Ausfahrzugstraße eingebunden und stehe 

damit nicht in Signalabhängigkeit zum Ausfahrsignal 15P1. Bei Überstellung müsse daher der 

Bediener über die Regelbedienung hinausgehende Handlungen vornehmen. Mit Blick auf eine 

dauerhafte Lösung schlug die Beschwerdegegnerin vor zu prüfen, ob z.B. durch den Einbau 

eines Sperrsignals in Gleis 1 vor der Weiche 15W14 die nutzbare Länge von Gleis 1 dauerhaft 

und vor allem ohne Behinderungen von konkurrierenden Fahrten auf 635m Gesamtzuglänge 

erhöht werden könne. Die Aufstellung eines solchen Zuges führe zu einer Belegung des Gleis-

abschnitts 31, der im Regelfall als Flankenschutzraum für Zugfahrten im Nachbargleis 2 fun-

giere. Hierdurch seien gleichzeitige Kreuzungen von Zügen und Einfahrten nicht mehr möglich. 

Über die Regelbedienung hinausgehende Handlungen seien in diesem Fall indes nicht erfor-

derlich. 
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Die von der Beschwerdegegnerin vorgenommenen Einkürzungen führen dazu, dass die Be-

schwerdeführerin ihren Zug nun in zwei eigenständige Zugfahrten aufteilen muss, um die ge-

samten Güterwagen vollständig in Richtung Göttingen fahren zu können. Hieraus ergibt sich 

zudem ein zusätzlicher Aufwand für die Rückführung des Triebfahrzeugs.

Bereits am 24.08.2020 informierte die Beschwerdeführerin das bei der Bundesnetzagentur für 

den Zugang zu Schienenwegen zuständige Fachreferat 703 (nach Umstrukturierung heute 

zuständig für „Zugang zur Schieneninfrastruktur, Serviceeinrichtungen und Dienstleistungen“), 

welches unter dem Geschäftszeichen 10.030-F-20-898 ein Vorermittlungsverfahren gegen die 

Beschwerdegegnerin einleitete. Im Rahmen des Vorermittlungsverfahrens konnten zunächst 

bestehende Bedenken der Beschwerdegegnerin mit Blick auf mögliche betrieblichen Auswir-

kungen (Störung anderer Zugfahrten, im Speziellen des Schienenpersonennahverkehrs, 

SPNV) der Durchführung der vorbeschriebenen Verkehre der Beschwerdeführerin ausge-

räumt werden. Indes wurde der Aspekt der Sicherheitsrelevanz durch die Beschwerdegegne-

rin hervorgehoben. Auf die im Vorermittlungsverfahren ausgetauschten Argumente der Ver-

fahrensbeteiligten wird – sofern für das hiesige Beschwerdeverfahren von Relevanz – zur Ver-

meidung von Wiederholungen im Rahmen der Darstellung der gegensätzlichen Positionen im 

Beschwerdeverfahren eingegangen.  

Die Beschwerdeführerin hat am 07.10.2020 Beschwerde bei der Beschlusskammer einge-

reicht. 

Die Beschlusskammer hat daraufhin das hiesige Beschwerdeverfahren eingeleitet und den 

Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Einleitung des Verfahrens hat die 

Beschlusskammer auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur veröffentlicht und dabei zu-

gleich eine Frist für die Stellung von Hinzuziehungsanträgen genannt. Binnen dieser Frist sind 

zwei Hinzuziehungsanträge gestellt und positiv beschieden worden. Die Beschlusskammer 

hat die Verfahrensbeteiligten im Laufe des Verfahrens über ihre Absicht unterrichtet, anstelle 

der öffentlichen mündlichen Verhandlung nach dem Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) 

vorgehen zu wollen und um Zustimmung zur Durchführung einer Videokonferenz gebeten. Alle 

Verfahrensbeteiligten haben der Durchführung einer Videokonferenz anstelle der öffentlichen 

mündlichen Verhandlung zugestimmt. Die Beschlusskammer hat hierauf am 19.02.2021 an-

stelle der öffentlichen mündlichen Verhandlung eine Videokonferenz durchgeführt.

Die Beschwerdeführerin macht zusammenfassend ein Interesse daran geltend, künftig wieder 

mit Wagenzuglängen von 650m aus der Betriebsstelle Adelebsen abfahren zu können. Sie ist 

der Auffassung, dass ihr ein Recht auf entsprechenden Zugang zur Eisenbahninfrastruktur in 

Adelebsen zustehe.

Insbesondere ergebe sich nicht aus dem Regelwerk der Beschwerdegegnerin, dass eine kom-

munizierte Nutzlänge von Bahnhofsgleisen für den ein-, aus- oder durchfahrenden Zug oder 

Varianten davon zu berücksichtigen wäre. Die SNB selbst wiesen nicht auf eine Einschrän-

kung der Länge hin. Ein Zugangsberechtigter könne hieraus allenfalls die Längen 740 m und 

835 m ablesen. Auch könne (über das ISR) das APN der Beschwerdegegnerin, in welchem 

einzelne Nutzlängen für Gleise aufgeführt seien, nicht als maßgeblich angesehen werden. Je-

denfalls würde sich aus einer restriktiven Lesart der Nutzlängen ergeben, dass 740m lange 

Züge möglicherweise nirgendwo verkehren könnten, da die Bestimmung nicht danach diffe-

renziere, ob durchgehende, beginnende oder endende Züge von der Längenbeschränkung 

betroffen seien. Der hiesige Sachverhalt belege die mangelnde Transparenz des Regelwer-

kes, da die in Rede stehende Problematik bei der Weiche 15W14 (auch) der Beschwerdegeg-

nerin erst nach Mitteilung durch die Beschwerdeführerin offenbar geworden sei.
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Die Beschwerdeführerin ist weiter der Ansicht, dass die von der Beschwerdegegnerin hervor-

gehobenen Beschränkungen aufgrund bestehender Sicherheitsanforderungen keine rechtli-

che Grundlage hätten. Insbesondere § 34 Abs. 8 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

(EBO) spreche bezüglich der möglichen Länge von Zügen nicht von Nutzlängen, sondern von 

Bahnanlagen. Die Ableitung einer Festlegung von Nutzlängen beruhe daher auf einer reinen 

Interpretation der Beschwerdegegnerin. Es sei dieser Norm auch nicht zu entnehmen, dass 

eine betriebliche Regelung zur Durchführung von Zügen größer der Nutzlänge von Gleisen auf 

Vorgänge ausschließlich im Fall von Abweichungen vom Fahrplan Anwendung finde. Ein sol-

cher Anwendungsfall sei nicht vorstellbar. Demgegenüber spreche § 14 Abs. 9 EBO explizit 

von der Möglichkeit einer Einzelsicherung von Weichen. Im Bereich der Fahrwegsicherung 

werde dies durch das Richtlinienmodul 408.0232 bzw. – für den Fall der Fahrwegsicherung 

einer beginnenden Zugfahrt in einem Bahnhof bei Belegung der Einfahrweiche – im Modul 

40[8].0492 geregelt. Das Regelwerk spreche verschiedene Signaltechniken an und stelle 

selbst nicht klar, dass es durch eine bestehende Signaltechnik außer Kraft gesetzt werden 

könne. Die Regelungen des Richtlinienmoduls 408.0232 beschrieben insbesondere nicht, 

dass die Sicherung des Fahrwegs allein durch eine projektierte Fahrstraße möglich sei. Die im 

Zusammenhang mit dem Modul 408.0492 verwendete Abschnittsbezeichnung „Sonstige Be-

sonderheiten“ lege nicht nahe, dass die Durchführung der beabsichtigten Fahrten nicht im Re-

gelbetrieb möglich sei. Vielmehr sei der dort beschriebene Fall eines Befahrens von Weichen, 

welche gerade nicht zur Ausfahrzugstraße gehörten, hier einschlägig. Nicht niedergeschrie-

bene bzw. dokumentierte anerkannte Regeln der Technik für öffentliche Eisenbahninfrastruk-

turen und die daraus resultierende Betrachtung des vorliegenden Falls als lediglich „hilfsweise 

Sicherung“ könnten nicht dazu führen, umfangreiche betriebliche Regelungen außer Kraft zu 

setzen oder umfangreiche betriebliche Regelwerke als „unsicher“ zu qualifizieren. 

Es sei darüber hinaus unschlüssig, das Überstellen der Weiche und auch deren erneute Räu-

mung im Rahmen von technisch ungesicherten Rangierfahrten zuzulassen, nicht aber die 

Räumung der Weiche durch eine (sicherere) Zugfahrt nach rangierbedingtem Überstellen. 

Rangier- und Zugfahrt könnten – auch vor dem Hintergrund der Fahrdienstvorschrift – nicht

getrennt betrachtet werden, da beide aneinander angrenzten. Die für die Ausfahrt des Zuges 

(ohne Signalabhängigkeit) – zwischen den Parteien unstreitig – erforderliche Einzelsperrung 

der Weiche 15W14 sei eine Regelbedienung und werde durch den Bediener schon bei der 

Rangierfahrt eingestellt. Sie werde bei einem nach dem Regelwerk ohne Weiteres zulässigen 

Umstellen auf die Zugfahrt auch nicht wieder – insbesondere nicht durch eine zusätzliche Be-

dienhandlung – aufgehoben. Dies gewährleiste – neben der Gleisfreimeldeeinrichtung, welche 

durch eine rot ausgeleuchtete Besetztanzeige ein Umstellen verhindere – ein ausreichendes 

Sicherheitsniveau. Einer unzeitigen Bedienung der Weiche werde somit in doppelter Form ent-

gegen gewirkt. Die Annahme einer Gefahr der Entgleisung des Zuges würde implizieren, dass 

ein Bediener die Weiche unter dem rollenden Zug unter erheblichem Aufwand (nicht lediglich 

durch einen einfachen Mausklick oder einen einfachen Bedienhandlungsknopfdruck) entsper-

ren und auch die Rotausleuchtung der Gleisfreimeldeanlage mit einer Hilfsbedienung umge-

hen würde. Im Vergleich dazu könne auch ein durchgehender Zug, welcher die Weiche 15W1, 

die über die Einfahrzugstraße gesichert werde, überfahre, durch eine (zählpflichtige) Hilfsauf-

lösung der Fahrstraße durch den Bediener zum Entgleisen gebracht werden. In diesem Fall 

sei auch dort die Signalabhängigkeit zum Ausfahrsignal 15P1, welches weiterhin auf „Fahrt“ 

stehe, aufgehoben. 

Die vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) genehmigte Projektierung der Signalanlage im Bf Ade-

lebsen sei bereits zum Zeitpunkt der Planung nicht den Anforderungen an den Betrieb ange-

passt worden. Insbesondere seien – trotz erwartbarer Verkehre durch drei Anschlussbahnen –
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keinerlei Rangierstraßen, Signale für Rangierfahrten etc. projektiert worden. Dies erfordere 

einen erhöhten betrieblichen Aufwand zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, namentlich 

durch fahrdienstliche Aufträge zwischen dem Fahrdienstleiter als Weichenwärter und dem 

Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter über Funk sowie die Einzelsicherung von Weichen 

gegen versehentliches Umstellen durch eine bestimmte Tastenbedienung auf dem Stellwerk. 

Die technische Sperrung sei im Regelbetrieb zulässig. Die betrieblichen Regeln seien (auch) 

dazu geschaffen worden, betriebliche Anforderungen auch dort umzusetzen, wo Signaltechnik 

bestimmte Zustände nicht abbilde. Insgesamt widerspreche die Einschränkung der Zugfahrt 

den regulierungsrechtlichen Zielen des § 3 ERegG. Die Situation sei zudem übertragbar auf 

eine Vielzahl von Betriebsstellen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerdegegnerin nach dem Regulierungsrecht zu verpflichten, die Aus-

fahrt mit Zügen mit einer Wagenzuglänge von 650m aus der Betriebsstelle Ade-

lebsen trotz Überstellens der nicht in die Ausfahrzugstraße eingebundenen und 

damit nicht in Signalabhängigkeit zum Ausfahrsignal 15P1 stehenden Weiche 

15W14 zuzulassen sowie die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, die maximal 

nutzbare Gleislänge in der Betriebsstelle Adelebsen gegenüber den Zugangsbe-

rechtigten transparent offenzulegen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen. 

Die Beschwerdegegnerin ist zusammenfassend der Auffassung, die Durchführung der Zug-

fahrten sei aufgrund der fehlenden, aber aus Sicherheitsgründen zwingend vorzusehenden 

Signalabhängigkeit der Weiche 15W14 zum Ausfahrsignal 15P1 nicht möglich. Ein Zugangs-

anspruch der Beschwerdeführerin bestehe nur im Rahmen der vorhandenen Infrastruktur und 

der hierfür geltenden sicherheitsrelevanten Betriebsverfahren. Ein Anspruch auf Hilfshandlun-

gen bestehe nicht.

Die Zuglänge sei durch die größte nutzbare Gleislänge im Bahnhof Adelebsen begrenzt. Ab-

zustellen sei dabei auf die Zuglänge inklusive Triebfahrzeug und nicht lediglich auf die Wa-

genzuglänge (exklusive Triebfahrzeug). Dies ergebe sich aus den durch Ziffer 1.3 der SNB in 

Bezug genommenen § 34 Abs. 8 EBO, wonach ein Zug u.a. nicht länger sein dürfe, als es die 

Bahnanlagen zuließen. Dabei sei das Maß dessen, was die Bahnanlagen zulassen, durch die

– vom EBA nicht beanstandete – Ausgestaltung der Bahnanlagen in Adelebsen durch die Be-

schwerdegegnerin determiniert. Die Leit- und Sicherungstechnik sei auf Basis der betriebli-

chen Aufgabenstellung (BAst) für die Umrüstung auf das ESTW Weserbergland vor dem Hin-

tergrund der Anforderungen der EBO dimensioniert worden. Im Allgemeinen werde die nutz-

bare Gleislänge durch die Gleislänge zwischen dem Ausfahrsignal und dem rückliegenden 

Grenz- oder Isolierzeichen definiert. Durch die Überwachung in der ESTW-Technik sei die

nutzbare Länge auf den Gleisabschnitt zwischen den Ausfahrsignalen (Ausfahrsignal und Aus-

fahrsignal der Gegenrichtung) begrenzt. Jedenfalls bei Fahrten über 635m Zuglänge würden 

Bedienhandlungen des Personals erforderlich, die über den Regelbetrieb hinausgingen. Durch 

die fehlende Signalabhängigkeit läge die Verantwortung für eine Sperrung der Weiche allein 

beim menschlichen Bediener, wodurch das Sicherheitsniveau in einer für den Ausnahmefall 

(Abweichung vom Fahrplan) noch tolerierbaren, jedenfalls aber für den Regelbetrieb unzuläs-

sigen Art und Weise herabgesetzt würde. Das Richtlinienmodul 408.0232 spiegele dies wider, 
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da es auf die Verschlussunterlagen, also den Verschlussplan, welcher im ESTW der projek-

tierten Fahrstraße entspreche, abstelle. Das Richtlinienmodul 408.0492 greife hingegen ledig-

lich den Fall der vorgenannten Fahrplanabweichung auf. Dies ergebe sich auch aus dem Titel 

„Züge fahren; Sonstige Besonderheiten“. Der Fall eines ausfahrenden Zuges sei auch nicht 

mit demjenigen eines durchfahrenden Zuges vergleichbar, da letzterer sich über die Weiche 

15W14 in Signalabhängigkeit zur Einfahrzugstraße bewege, die erst aufgelöst werde, wenn 

man an der Fahrstraßenzugschlussstelle vorbeigefahren sei. Hierdurch sei eine Gefährdung 

ausgeschlossen. Zudem sei die Rangierfahrt vom Sicherheitsniveau nicht mit einer Zugfahrt 

gleichzusetzen. Für letztere würden die Vorgaben der EBO und dort insbesondere die Vorgabe 

der Signalabhängigkeit gelten. 

Es obliege dem Zugangsberechtigten, vor Abgabe der Trassenanmeldung zu prüfen, inwieweit 

eine Kompatibilität seiner Fahrzeuge mit den zu befahrenden Streckenabschnitten bestehe, 

wobei die Beschwerdegegnerin durch den Verweis des ISR in der Übersicht „Betriebsstellen 

pro Strecke“ auf das APN mit den darin enthaltenen Nutzlängen zu Gleisen ihrer Pflicht zur 

Bereitstellung der für eine Anmeldung notwendigen Informationen nachkomme. Zweifel gingen 

insofern zu Lasten des mit einer entsprechenden Obliegenheit belasteten und sich dennoch 

nicht weiter erkundigenden Zugangsberechtigten. Die in der Infrastruktur hinterlegte Gleis-

länge sei auch für die Trassenkonstrukteure verbindlich. Ausnahmen bedürften der gesonder-

ten Zustimmung. Bei regelmäßiger Abweichung sei eine generelle schriftliche Absprache zwi-

schen Fahrplan und Betrieb erforderlich. Für die Betriebsstelle Adelebsen sei hinterlegt, dass 

ausfahrende Güterzüge eine Länge von bis zu 635m aufweisen dürften, wobei eine schriftliche 

Absprache nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens beabsichtigt sei. 

Eine darüberhinausgehende Zulassung von Fahrten könne nur durch eine Anpassung der Inf-

rastruktur erwirkt werden. 

Nach Auffassung der Hinzugezogenen zu 2) sei zunächst zwischen dem Aspekt der Zugangs-

gewährung und dem Aspekt der sicherheitstechnischen und betrieblich-technischen Bewer-

tung (insb. Betrieblich-Technisches Regelwerk) zu unterscheiden. Zu ersterem Themenkom-

plex sei festzustellen, dass sich keine Einschränkungen bzgl. der Länge von Zügen aus dem 

Regelwerk der Beschwerdegegnerin ergäben. 

Darüber hinaus würden nach Auffassung der Hinzugezogenen zudem zwei weitere Themen 

und die sich daraus ableitenden Schritte der Stellwerksbedienung vermischt: Bei der zunächst 

zu betrachtenden Rangierfahrt werde mangels projektierter Rangierfahrstraße eine Einzel-

sperrung der Weiche 15W14 durch Kommando des Weichenwärters „WUS, 15W14“ im Re-

gelbetrieb bewirkt, wobei durch eine Rotausleuchtung ein versehentliches Umstellen der Wei-

che verhindert werde. Im nächsten Schritt gehe es um die Ausfahrt des Zuges auf Zugfahr-

straße 15P1.HG, die ohne zusätzliche Bedienhandlungen eingestellt werden könne, da die 

Weiche 15W14 bereits gesperrt sei. Nach Räumung der Weiche werde durch den Weichen-

wärter das Kommando „WUE, 15W14“ als quittier-, aber nicht zählpflichtige Bedienhandlung

ausgegeben. Durch diese gesonderte Bestätigung des Weichenwärters würde ein höheres 

Sicherheitsniveau als beim mechanischen, elektromechanischen oder Gleisbildstellwerk er-

reicht. Ein Umstellen der Weiche sei damit nur in doppelter Hinsicht vorsätzlich möglich.

Die Signalabhängigkeit könne nicht pauschal als notwendig und auch nicht als anerkannte 

Regel der Technik herangezogen werden, solange ein gleichwertiges Sicherheitsniveau durch 

andere Maßnahmen gewährleistet und durch entsprechende Regelwerke beschrieben werde. 

Aus der Richtlinie 408 und den dort enthaltenen Modulen ergebe sich, dass auch das Regel-

werk der Beschwerdegegnerin den hier streitigen Fall erfasse. Aus dem Regelwerk ergäben 

sich insbesondere auch Verweise auf das Richtlinienmodul 408.0601 Abschnitt 5 Absatz 4
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welches den Umgang mit aufgehobener Signalabhängigkeit regele und welches somit auch 

auf den vorliegenden Fall Anwendung finden müsse. Für eine Anwendbarkeit insbesondere 

des Moduls 408.0492 spreche auch der Umstand, dass der Fall der „sonstigen Besonderhei-

ten“ nirgends definiert sei. Dieser Absatz betreffe etwa auch die Behandlung von Zusatzhalten, 

wobei sich allein aus dieser Tatsache nicht ableiten ließe, wie viele Züge (deutschlandweit 

betrachtet) einen Zusatzhalt aufweisen dürften, um als Sonderfall zu gelten. 

Aus Sicht der Hinzugezogenen sei es für den Fall, dass eine abweichende Einschätzung 

hierzu bestehe (vor dem Hintergrund möglicher Auswirkungen einer ablehnenden Entschei-

dung auf das ganze Netz) erforderlich, die Beschwerdegegnerin zu einer Auswertung aufzu-

fordern, wonach für das Netzfahrplanjahr 2019 erkennbar würde, in wie vielen Fällen Züge 

konstruiert und durchgeführt wurden, deren Gesamtlänge größer als die Nutzlänge des für die 

Abfahrt genutzten Gleises war. 

Die Beschlusskammer hat aufgrund des Bezuges des hiesigen Verfahrens zu Sicherheitsfra-

gen im Eisenbahnwesen dem EBA Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Das EBA hat im 

Laufe des Verfahrens mehrere Stellungnahmen (teils auch lediglich vorläufig zur Befassung 

durch die Verfahrensbeteiligten, vgl. Stellungnahme v. 30.10.2020) eingereicht. In der letzten, 

zusammenfassenden Stellungnahme vom 09.11.2020 hat das EBA wie folgt inhaltlich Stellung 

genommen: 

„Unter Sicherheitsaspekten hat das EBA erhebliche Bedenken hinsichtlich des 

vom EVU evb gewünschten Verfahrens zur Ausfahrt von Güterzügen auf der Fahr-

straße 15P1.HG im Bahnhof Adelebsen Richtung Göttingen bei gleichzeitiger Be-

setzung der Weiche 15W14. Der geforderte Betriebsablauf birgt Gefahren einer 

Entgleisung, die sonst im üblichen Regelbetrieb der Eisenbahnen durch technisch 

erreichte Zwänge (Signalabhängigkeit von Weichen) in ihrer Häufigkeit reduziert 

würden. Die Vorgehensweise des EVU evb würde hauptsächlich durch organisa-

torische Maßnahmen – und damit mit geringerer Zuverlässigkeit – die Sicherheit 

gewährleisten.

Aus diesem Grund könnte eine tatsächlich so durchgeführte Betriebspraxis, wie 

sie das EVU evb verlangt, im Zuge der Gefahrenabwehr gemäß § 5a Abs. 1 Nr. 1 

AEG bei Bekanntwerden durch das Eisenbahn-Bundesamt untersagt werden. Die 

Weiche 15W14 ist nach Aussage des EIU DB Netz AG sicherungstechnisch nicht 

in die genannte Ausfahrzugstraße eingebunden. Sie wird bei einem von Gleis 1 

Richtung Göttingen von Signal 15P1 ausfahrenden Zug spitz befahren, wenn der 

zuvor im Gleis 1 gebildete Zug eine Länge bis auf diese Weiche hat. Vom Stand-

punkt der Sicherheit wäre hierbei der Aspekt der „Signalabhängigkeit“ nicht einge-

halten. Hierzu heißt es in §14 Abs. 9 EBO:

„Weichen, die [Anm: auf Nebenbahnen: mit mehr als 50 km/h] gegen die Spitze 

befahren werden, müssen von den für die Zugfahrt gültigen Signalen derart ab-

hängig sein, dass die Signale nur dann in Fahrtstellung gebracht werden können, 

wenn die Weichen für den Fahrweg richtig liegen und verschlossen sind (Signalab-

hängigkeit). Hierbei sind ferngestellte Weichen, die von Reisezügen gegen die 

Spitze befahren werden, gegen Umstellen unter dem Zug festzulegen oder einzeln 

zu sichern.“

Über die Fallunterscheidungen Haupt-/Nebenbahn, Geschwindigkeit und Ver-

kehrsart in diesen Forderungen der EBO hinausgehend hat sich zum Zwecke einer 

ausreichenden und akzeptierten Betriebssicherheit etabliert, dass für Zugfahrten 
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grundsätzlich immer eine Signalabhängigkeit der Weichen der zugehörigen Fahr-

straße sicherungstechnisch herzustellen ist. In der heutigen technischen Praxis 

setzt dies eine elektronisch/elektrotechnisch realisierte Sperre um, welche die Be-

dienung der Weichen durch das Stellwerkspersonal solange verhindert, wie das 

zugehörige Hauptsignal einen Fahrtbegriff zeigt, bzw. bis das jeweilige Fahr-

wegelement vom Zug geräumt wurde. Diese Sperre ist in der Zwischenzeit vom 

Bediener der Stellwerksanlage nicht regulär aufhebbar. 

Diese Ausprägung der Signalabhängigkeit ist – obwohl nirgends zentral niederge-

schrieben – eine anerkannte Regel der Technik im Bereich öffentlicher Eisen-

bahninfrastrukturen i. S. d. § 2 EBO. Obwohl diese einheitliche Lösung über die 

Forderungen des §14 Abs. 9 EBO hinausgeht, ist die Realisierung solch ausge-

prägter Signalabhängigkeiten auch Ausdruck der gelebten Betreiberverantwortung 

gemäß §4 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 1 AEG auf Seite des EIU, um eine auf 

Erfahrungen beruhende anerkannte Praxis zur Sicherheit umzusetzen.

Insoweit ist der Vortrag des EVU evb auch nicht haltbar, dass derartige Anwen-

dungen von anerkannten Regeln der Technik (Zitat Stellungnahme EVU evb:) „… 

nicht aus einzelnen Sichtweisen heraus als Grundlage dafür herangezogen wer-

den, umfängliche betriebliche Regelungen faktisch außer Kraft zu setzen“.

Erstens setzt diese Sichtweise umfängliche betriebliche Regeln nicht außer Kraft. 

Stattdessen sind die umfänglichen betrieblichen Regelungen hinsichtlich ihres 

Kontexts zu sicherungstechnischen Grundprinzipien und ihrer Ziele richtig unter-, 

und nicht einseitig abkürzend einzuordnen:

Hilfsweise Sicherungen mit technisch nicht erzwungenen Abhängigkeiten – wie sie 

das EVU evb argumentativ auf Basis betriebsinternen Regelwerks des EIU DB 

Netz AG (Ril408.0232) anführt – erfüllen allein nicht das mit dieser anerkannten 

Regel der Technik insgesamt verwirklichte Sicherheitsniveau. Insbesondere 

deswegen sind automatisierte Verfahren wie die oben beschriebene

Signalabhängigkeit durch technische Sperren zusätzlich etabliert worden, weil 

ihnen eine höhere Zuverlässigkeit innewohnt, als sie allein durch regelbasierte 

Handlungsabläufe durch den Menschen erreichbar wären, wie sie die Regeln des 

EIU DB Netz AG bzgl. Fahrwegsicherung gem. Ril 408.0232 in Teilarbeitsschritten 

enthält.

Aus diesem Grund ist auch keine Erleichterung von diesen Grundsätzen für den 

Einzelfall der evb-Züge in Adelebsen hinnehmbar, da sie dann gleichwertig auf 

jede andere Betriebsstelle und auch Züge anderer EVU übertragen werden 

könnte. Dies hätte nämlich eine Auflösung des durch die EBO eingeforderten, und 

durch etablierte Herangehensweisen weit verbreiteten Sicherheitsniveaus zur 

Folge. Insoweit erübrigt sich auch eine weitere Einordnung des Falls Adelebsen in 

die Unterscheidungen des §14 Abs.9 EBO bzgl. Haupt-/Nebenbahn, 

Höchstgeschwindigkeit und Verkehrsart, da die bundesweit angewendeten 

Prinzipien der Signalabhängigkeit in Anbetracht anerkannter Risikokontrolle nicht 

mehr Fälle mit höherer oder geringerer Sicherheit unterschieden werden.

Zweitens können diese Grundsätze auch aus heutigen Planungsregeln für die 

Stellwerksanlagen des EIU fundiert abgeleitet werden, siehe Auflistung unten. 

Insoweit liegt auch keine einzelne Sichtweise seitens des EBA vor, wie es das EVU 

evb erhebt.
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In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass die hier thematisierten Grundsätze 

dem EVU evb bekannt sein sollten, da es nach meiner Kenntnis ebenfalls ein 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist und Stellwerksanlagen nach modernen 

Gesichtspunkten betreibt. Es erscheint für mich bereits zweifelhaft, ob es die 

vorgetragene Auffassung auch beim eigenen Betrieb der Infrastruktur so 

verantwortet würde.

Allgemeines zum Begriff Signalabhängigkeit (vgl. ergänzend auch EBO § 14 und 

Kommentar zur EBO):

Die Signalabhängigkeit eines Hauptsignals unter Berücksichtigung der etablierten 

anerkannten Regeln der Technik erfordert es, dass alle zwischen dem zu 

betrachtenden Start- und Zielsignalsignal befindlichen Fahrwegelemente sich in 

der richtigen Lage befinden und technisch gesichert sind, bevor das Startsignal 

eine Fahrtstellung einnehmen kann und dass diese Elemente darüber hinaus so 

lange technisch gesichert bleiben, wie das Hauptsignal die Fahrtstellung einnimmt 

und die ordnungsgemäße Auflösung (der Fahrstraße) eingetreten ist. Hierbei ist 

zu berücksichtigen, dass neben dem unmittelbaren Fahrweg auch die Elemente 

des zusätzlich vorgehaltenen Durchrutschweges als auch die des 

Flankenschutzraumes in die Signalabhängigkeit eingebunden werden. Dies ist für 

alle heute bei EIU unter modernen Gesichtspunkten eingesetzten Anlagen, wenn

auch mit einigen Abweichungen im Detail zwischen den unterschiedlichen 

Entwicklungsstufen der Stellwerkstechniken, als eine anerkannte Regel der 

Technik zu betrachten. Ein derart gesicherter Fahrweg wird auch als Fahrstraße 

bezeichnet. Die Möglichkeiten eines technisch herbeigeführten frühzeitigen 

Signalhaltfalls durch Gleisschaltmittel sowie abschnittsweise Auflösung von 

Fahrwegelementen (oben als Abweichungen im Detail zwischen den 

Stellwerkstechniken bezeichnet) sollen hier nicht weiter betrachtet werden.

Ausführungen zur Planung:

Die Behandlung der einzelnen in die Signalabhängigkeit einzubindenden 

Elemente (z.B. Weichen – unabhängig davon, ob diese spitz oder stumpf im 

Fahrweg liegen, Gleissperren, Flankenschutzeinrichtungen, 

Gleisfreimeldeanlagen, Bahnübergänge) wird bei der Stellwerksplanung 

bauformspezifisch in den planungstechnischen Unterlagen der jeweiligen 

Stellwerksanlage festgelegt (sog. „Planteil I“). Hierzu werden beim EIU DB Netz 

AG u.a. Zugstraßentabellen erstellt, in der die Fahrwegmöglichkeiten, beginnend 

an einem Startsignal zu den jeweils geplanten Zielsignalen definiert werden. 

Weiterhin werden, um die erforderlichen Abhängigkeiten in der zu planenden 

Anlage zu spezifizieren, Tabellen und Pläne für die örtliche Anlage erstellt (z.B. 

Durchrutschwegtabellen, Flankenschutztabellen, Signaltabellen). In älteren 

Anlagen (mechanische und elektromechanische Stellwerke sowie ältere 

Gleisbildtechnik) werden diese Abhängigkeiten im Verschlussplan definiert. 

Während im Verschlussplan dieser „älteren“ Stellwerkstechniken für die einzelnen 

Fahrstraßen auch die Lage aller befahrenen Weichen festzulegen ist, ist dies bei 

neuerer Stellwerkstechnik auf Grund der Start-/ Zielbeziehungen systemtechnisch 

realisiert. Einzelheiten für die Planungen finden sich hier in den spezifischen 

Projektierungsanweisungen der Signalbauindustrie bzw. den 

Projektierungsanweisungen der ehemaligen DR (WSSB-Technik), die 

dementsprechend eine anerkannte Regel der Technik repräsentieren.
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Für ein Einfahrsignal eines Bahnhofs erstreckt sich der zu sichernde Teil einer 

Einfahrzugstraße vom Standort dieses Signals bis zum nächsten Hauptsignal, 

i.d.R. das Ausfahrsignal (einschl. Durchrutschweg sowie Flankenschutzraum), für 

ein Ausfahrsignal dagegen auf den Weichenbereich hinter diesem Signal (einschl. 

Flankenschutzraum). Für Ausfahrsignale ist unter Berücksichtigung der örtlichen 

Verhältnisse zusätzlich zu berücksichtigen, ob ggf. Mittelweichen (Weichen, die 

sich auf Grund ihrer Lage vor dem Start-(Ausfahr-)signal befinden) gesichert 

werden müssen.

Nicht berücksichtigt werden ansonsten Weichen vor dem Ausfahrsignal, die aber 

jenseits der projektierten Nutzlänge des Hauptgleises angeordnet sind (im 

streitigen Beispiel: Die Weiche 15W14 jenseits des Gleises 1 bei Ausfahrt von 

Signal 15P1).

Eine Unterscheidung der Sicherung von Fahrstraßen für Reise- bzw. Güterzüge 

wurde lediglich in Altanlagen vorgenommen, in der moderneren Stellwerkstechnik 

ist dies nicht mehr üblich und geht somit über die ursprünglichen Anforderungen 

der EBO §14 hinaus.

Betrieblicher Grundsatz:

Gemäß Ril 408 und den Bedienungsunterlagen einer Stellwerksanlage (Ril 481.xy) 

der DB Netz AG darf sich der Bediener darauf verlassen, dass sich bei der mögli-

chen Fahrtstellung eines Signals (Regelbedienung) alle zu dieser Fahrstraße (ein-

schließlich Durchrutschweg und Flankenschutzraum) gehörigen Elemente in der 

richtigen Stellung befinden und verschlossen sind (Signalabhängigkeit). Örtliche 

Besonderheiten (z.B. Verzichtweichen, Rangierverbote) sind in ergänzenden be-

trieblichen Regelungen vorgegeben die vom Bediener zusätzlich berücksichtigt 

werden müssen. Das „Kennen“ dieser Besonderheiten gehört zwingend zur örtli-

chen Ausbildung/ Prüfung des Bedienpersonals.

Zur Erläuterung wird auf ergänzende Regelwerke des EIU DB Netz AG hingewie-

sen, welche die Grundsätze der Planung und Projektierung transportieren. Auf Zi-

tate oder Offenlegung wird hier verzichtet, da sie unternehmensintern und damit 

vertraulich zu handhaben sind. Insbesondere die folgenden Regelwerke für Pla-

nung und Projektierung sind auch durch das EBA als Grundsätze anerkannt:

 413.0507 – Infrastruktur gestalten - Gleisarten und Gleislängen (mit 

Anwendungsbeispielen der Gleisnutzlängen im A01),

 818 Abschnitt 5, Seite 5003 ff. – Grundsätze für den Flankenschutz der 

Fahrwege (für neue Anlagen durch 819.0505 ersetzt), Seite 5036 ff. 

sowie 5055 ff. – Richtlinien für die Zungenüberwachung der Weichen 

und für die Ausrüstung der Weichen mit Spitzen- und Mittelverschluss,

 819.0505 – LST Anlagen planen – Flankenschutzgrundsätze,

 819.0202 Anh 04 - LST Anlagen planen – Mittelweichenteilfahrstraße 

(MWT),

 Lastenheft ESTW (F1).

Die internen Richtlinien des EIU als betriebliche Arbeitsanweisungen für Fahr-

dienstleiter etc. gestatten nicht, dass zusätzliche Weichen als Teil der Fahrstraße 

durch Maßnahmen auf geringerem Sicherheitsniveau (z.B. durch rein organisato-

rische oder technisch in gleichem Maß erzwungene Abhängigkeiten) für den Re-

gelfall, wie es das EVU evb für den Streitfall fordert, gesichert werden dürfen.
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Auch dies ist ein Hinweis darauf, dass die vom EVU evb geforderten Betriebsab-

läufe unüblich und damit vom Standpunkt der Sicherheit im Regelbetrieb nicht ge-

wünscht sind, da sie gerade für den Regelbetrieb nicht zulässig und deswegen 

auch nicht beschrieben sind. Die vom EVU evb zitierten, internen Regeln 408.0232 

des EIU stellen – aufgrund der historischen Entwicklung der Stellwerkstechnolo-

gien – hingegen kaskadenförmig anzuwendende Maßnahmen zur Fahrwegsiche-

rung zum Schutz vor Entgleisungen dar. Für ein ausreichendes Sicherheitsniveau 

sind im Regelbetrieb immer alle hiernach technisch erreichbaren Maßnahmen 

zwingend durchzuführen, sofern dies nicht aus technischen Gründen unmöglich 

ist. Nur bei Unmöglichkeit höchster Maßnahmen darf durch verbleibende Teilar-

beitsschritte ein Fahrweg gesichert werden. Als hinnehmbare Gründe gelten dafür 

z.B. Störungen, gleichzeitige Arbeiten in der Stellwerksanlage, nicht aber eine den 

Grundsätzen generell nicht folgende Produktionsmethode, wie es das EVU evb 

verlangt.

Die vom EVU evb geforderte Anwendung einer nur teilweise erwirkten Fahrwegsi-

cherung der Regeln 408.0232 durch zusätzliches Anziehen des Falles „Weichen 

der Einfahrstraße bei der Ausfahrt sichern“ in Regel 408.0492 Abschnitt 3 geht 

ebenfalls fehl, weil sich dieser Absatz systematisch nur in der Rubrik „Züge fahren; 

Sonstige Besonderheiten“ befindet. Die in diesem Modul beschriebenen Maßnah-

men sind (verbleibend) rein organisatorischer Art für den Fall, wenn eine technisch 

erzwungene Signalabhängigkeit im zugrunde gelegten Szenario von Durchfahrten 

zu langer Züge im Charakter des Einzelfalls nicht herstellbar ist. Aus Sicht des 

Unternehmens gilt hierzu einzig der Fall als annehmbar, dass ein bereits auf eine 

Betriebsstelle zulaufender und durchfahrender Zug zu lang ist, nicht jedoch ein 

Zug, der in der Betriebsstelle mit übermäßiger Länge neu gebildet wurde und nun 

abfahren soll. Die vom EIU an die Bediener des Stellwerks ausgegebenen zusätz-

lichen Verhaltensweisen zum Anbringen von Sperren in Ril 408.0492 Abschn. 3 

etc. bringen dabei zum Ausdruck, dass dieser Fall nicht dem Regelbetrieb zuge-

hörig ist, da hier ergänzende Schutzmaßnahmen gegen das Eintragen des 

menschlichen Fehlers durch Fehlhandlungen angeordnet werden. Diese sind des-

wegen erforderlich, weil technische Abhängigkeiten gerade nicht zur Verfügung 

stehen. Da auch rein organisatorische Maßnahmen in den wenigsten Fällen die 

gleiche Sicherheit erreichen, wie technisch verwirklichte, werden im Rahmen der 

Betreiberverantwortung zur Reduzierung des Risikos die Eintrittshäufigkeiten von 

ungewünschten oder gefährlichen Zuständen bereits vorab reduziert, indem die 

Produktionsmethoden nach zulässigem und gewünschtem Regelfall und sonstigen 

Besonderheiten und Unregelmäßigkeiten unterschieden wird. Dies drückt sich wie-

derum durch die Beschränkung auf das Szenario des durchfahrenden, zu langen 

Zugs aus.

Dass, worauf sich das EVU evb beruft, gemäß Regel 408.0492 Abschnitt 3 ein 

zuvor eingefahrener Zug bei der Ausfahrt noch die Einfahrweichen besetzt, ist hin-

gegen eine seltene Besonderheit, die ausnahmsweise z.B. bei kurzfristigen Umlei-

tungen entstehen kann, in der Abwägung von Aufrechterhaltung des Betriebs bei 

Infrastruktureinschränkungen. Um solche Umstände im Regelbetrieb aber zu ver-

meiden, folgt die Zugbildung sonst den Fahrplanvorgaben bspw. hinsichtlich ma-

ximaler Zuglänge, welche gemäß §34 Abs. 8 EBO die Kongruenz des Zuges zu 
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den Bahnanlagen darstellt (Länge des Zuges im Hinblick auf Hauptgleise, signal-

technischer Ausrüstung und Anwendbarkeit zulässiger und gewollter betrieblicher 

Verfahren).

Die Eisenbahnen und auf Dauer auch der Verordnungsgeber zur EBO haben der-

artige Anforderungen und Regeln zur Fahrwegsicherung und Signalabhängigkeit 

aus Erfahrungen von Unfällen zur Verbesserung der Sicherheit entwickelt. Hier 

droht etwa die Entgleisung des ausfahrenden Zuges auf der Weiche 15W14, wenn 

diese nicht signalabhängig zum Ausfahrsignal 15P1 ist und unzeitig umgestellt 

werden könnte. Dies kann z.B. aufgrund von Handlungsfehlern des Infrastruktur-

personals für die Zukunft oder zusätzlich denkbaren Störzuständen nicht ausge-

schlossen werden. Da sich derartige Risiken in der Vergangenheit bereits durch 

gefährliche Ereignisse oder Unfälle verwirklicht hatten, wurden die genannten An-

forderungen und Herangehensweisen im Sinne gelebter Betreiberverantwortung 

gem. §4 Abs. 1 und 3 AEG eingeführt.

Die von mir gesichteten Eingaben des EIU machen auch deutlich, dass der Aspekt 

der Signalabhängigkeit gemäß §14 Abs. 9 EBO mit der „Produktionssicht“ des §34 

Abs. 8 EBO (Züge nicht länger als Bahnanlagen es zulassen) im Zusammenhang 

steht. Nach Auffassung des EBA berücksichtigt der in § 34 Abs. 8 EBO niederge-

legte Grundsatz, auch die nach § 14 Abs. 9 EBO geforderte Signalabhängigkeit. 

Die Länge der Züge bestimmt sich aus der tatsächlichen Projektierung von Bahn-

anlagen und sicherungstechnischen Einrichtungen auf Basis der örtlichen Anla-

gentopologie und angenommener Betriebsgrundsätze. Solche Rahmenbedingun-

gen legt das EIU im Zusammenhang mit der Beschreibung der Infrastruktur und 

den der Sicherheit dienenden Bestimmungen dem EVU verbindlich dar.

Hierzu ist im streitgegenständlichen Fall die Ausfahrzugstraße des Gleis 1 im 

Bahnhof Adelebsen auf Basis der zuvor bestimmten Nutzlänge des Gleises 1 der-

art projektiert, dass nur Weichen hinter den Ausfahrsignalen in die Fahrwegsiche-

rung einbezogen brauchten, da grundsätzlich von Zügen nicht länger als die vor 

den Ausfahrsignalen gegebenen Hauptgleis-Nutzlängen ausgegangen worden ist.

Abschließend weise ich darauf hin, dass die vom EVU evb zitierten Regel der Ril 

408.0232 und 408.0492 unternehmensinternes Regelwerk des EIU DB Netz AG 

sind. Sie sind nicht Teil der der Sicherheit dienenden Bestimmungen des Netzzu-

gangs für EVU. Die DB Netz AG hat diese internen Regeln den EVU lediglich nach-

richtlich zu Kenntnis gegeben, um die gemeinschaftlichen Regeln an der Schnitt-

stelle EVU/EIU im Zuge der Weiterentwicklung weitreichend in der Branche bera-

ten. Hierbei dient die Veröffentlichung der internen Regelwerke allein zur Veran-

schaulichung und ganzheitlichen Übersicht. Eine gemeinschaftliche Weiterent-

wicklung der Betriebsverfahren und Produktionstechnologie ist daher in der Bran-

che auf anderen Wegen zu führen, als über Infragestellung transparent gegebener 

Betriebsverfahren und Infrastrukturmerkmale (erklärte, nutzbare Länge des Glei-

ses 1 im Bf. Adelebsen).“

Zur Klärung von Sicherheitsfragen hat zudem am 27.01.2021 ein Gespräch zwischen Vertre-

tern der Beschlusskammer, des Fachreferates 703 der Bundesnetzagentur und Vertretern des 

EBA (Justiziariat sowie Fachreferate) stattgefunden. Das EBA hat hierin zusammenfassend in 

Anknüpfung an § 34 Abs. 8 EBO klargestellt, dass sich die Zulässigkeit einer Zugfahrt an der 

bestehenden Infrastruktur ausrichte, wie sie sich durch die Projektierung beim Bau der Anlage 

selbst darstelle. 
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§ 14 Abs. 9 EBO betreffe hingegen eine zu einem anderen Zeitpunkt zu beantwortende Frage. 

Die Regelung sei bei der Projektierung anwendbar. Zu diesem Zeitpunkt müsse geprüft wer-

den, ob durch die Projektierung die Mindestanforderungen gewahrt würden. Da die EBO seit 

vielen Jahren nicht verändert worden sei und sich zwischenzeitlich ein höheres Sicherheitsbe-

wusstsein etabliert habe, würden die Mindestanforderungen der EBO bei neuen Projektierun-

gen in der Regel übertroffen. Die Projektierung einer Fahrstraße nach Festlegung der Sig-

nalabhängigkeit von Weichen innerhalb dieser Fahrstraße schließe für die Zukunft aus, dass 

ein Betriebsverfahren gewählt würde, welches die Fahrstraße sinngemäß bis zur Weiche 

15W14, wie sie im Fall vorläge, verlängere, also eine Vermischung einer Fahrt in und einer 

Fahrt ohne Signalabhängigkeit gestatte. 

Die Beschlusskammer hat am 19.02.2021 als Ersatz für die öffentliche mündliche Verhandlung 

eine Videokonferenz mit den Verfahrensbeteiligten und dem EBA durchgeführt.

Im Rahmen dieser Videokonferenz hat sich – neben den Parteien und der Hinzugezogenen 

zu 2) – erstmals die Hinzugezogene zu 1) zu den verfahrensgegenständlichen Fragen einge-

lassen.

Nach Ansicht der Hinzugezogenen zu 1) könnten Sorgfaltspflichten von EVU nur dort erfüllt 

werden, wo die Informationen ausreichend seien. Daher spiele die Transparenz der Ausge-

staltung des ISR in vorliegendem Fall eine Rolle. Auch sei zu bemerken, dass EVU häufig 

Ratschläge von Mitarbeitern der Beschwerdegegnerin annähmen und es im Nachhinein (den-

noch) zu Einkürzungen käme. 

Der Zugangsanspruch ergebe sich zudem ausschließlich aus dem ERegG. Die Zuteilung einer 

Trasse beinhalte auch den von der Beschwerdegegnerin geprüften Sicherheitsaspekt, sodass 

die Beschwerdegegnerin mit ihrer Zusage der Trasse die Übereinstimmung mit den Zulas-

sungsvoraussetzungen, insbesondere auch denjenigen zur zulässigen Zuglänge, ausspreche. 

Diese Verantwortung treffe dann auch den Fahrplan.

Zwar weise die nicht projektierte Rangierfahrt ein geringeres Sicherheitsniveau als die Zug-

straße auf. Indes seien die Besonderheiten der Betriebsstelle Adelebsen mit zu betrachten, 

wobei die betriebliche Situation sich hier – wie auch in anderen Betriebsstellen – von der Pro-

jektierung entfernt habe. Ein möglicher Beschluss habe insofern auch Konsequenzen für eine 

Vielzahl von Serviceanlagen und Hauptgleisen im Bundesgebiet. Letztlich sei in die Betrach-

tung mit einzubeziehen, dass durch die vorgelagerte Rangierfahrt unter Besetzung der Weiche 

etc. aufgrund der Gleistopografie bzw. der bestehenden Sicherheitseinrichtungen ein ver-

gleichbares Sicherheitsniveau auch für Zugfahrten hergestellt werde. Unter dem Aspekt „Be-

sonderheit“ würden schließlich auch vergleichbare Sicherheitsniveaus durch die Beschwerde-

gegnerin in anderen Situationen (etwa Baumaßnahmen) hergestellt.

Das EBA hat im Rahmen der Videokonferenz seinen Vortrag zu einzelnen Punkten wie folgt 

ergänzt: 

Aus Sicht des EBA sei die Durchfahrt eines Zuges nicht mit dem Beginn eines Zuges in einer 

Betriebsstelle vergleichbar. In ersterem Fall läge eine im zweiten Fall nicht bestehende Ein-

fahrzugstraße vor. Demnach seien längere Züge ohne weiteres auf dem Netz fahrbar, solange 

es sich um eine gleichzeitige Ein- und Ausfahrt handele und sich nicht die gleichen Fragestel-

lungen (Bedarf an Gleiselementen in den Gleiswegen zu unterschiedlichen Zeiten etc.) wie im 

Falle einer Ausfahrt ergäben. 
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Das durch den Betreiber der Infrastruktur festzulegende Sicherheitsniveau für Rangierfahrten 

(z.B. keine Rangierfahrstraßen, sondern Einzelsperrung von Weichen) sei nicht auf das Si-

cherheitsniveau für Zugfahrten anwendbar. Ein vergleichbares Sicherheitsniveau sei nicht ge-

währleistet. Zwar seien die zusätzlich erforderlichen Bedienschritte für ein umgehen der Gleis-

freimeldeanlage richtig dargestellt worden. Indes handele es sich auch weiterhin nur um einen 

einfachen Schutz durch die Technik, der durch entsprechende Handlungen direkt umgangen 

werden könne. Dem stünden drei erforderliche Handlungen bei der Einfahrzugstraße gegen-

über. 

Nach dem Bau und der Festlegung der Fahrstraßen gelte § 4 Abs. 3 AEG i. V. m. § 2 Abs. 1 

EBO, welcher das EIU zur Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik zum sicheren Be-

trieb verpflichte. Abweichungen von der EBO seien nur für die Ausnahmegenehmigung vorge-

sehen, wo der Grundsatz des § 2 Abs. 1 EBO nicht gelte

Die Frage danach, ob die Beschwerdegegnerin die bestellbare Fahrstraßenlänge angeben 

müsse, sei hierbei aus Sicht des EBA nicht zu bewerten. Eine sicherheitsrelevante Funktion 

des Fahrplans ließe sich hieraus indes nicht ableiten. Allerdings sei das EBA bestrebt, ein 

Verhalten, welches zu einem Überschreiten der Fahrstraße im Regelbetrieb führe, zu untersa-

gen. Etwas anders gelte aufgrund einer gesteigerten Aufmerksamkeit bei Sonderfällen bzw. 

im Notbetrieb. Aus dem Zusammenspiel der die Standorte und Anordnung von Hauptsignalen 

vorgebenden Richtlinie 819 (dort insb. Modul 819.0202) und der infrastrukturellen Richtlinie 

413, welche unter 413.0507 unter anderem Gleisnutzlängen definiere, ergäbe sich die signal-

technische Planung und Generierung einer Bahnhofsanlage. Es sei darüber hinaus fraglich, 

ob alle internen Sicherheitsregeln den Zugangsberechtigten gegenüber offenzulegen seien. 

Jedenfalls gebe § 21 ERegG vor, dass die Nutzungsbedingungen mit den für die Betriebssi-

cherheit geltenden Bestimmungen übereinstimmen müssten, woraus indes nicht gefolgert 

werden könne, dass all diese Bestimmungen zugleich Eingang in die SNB finden müssten. 

Letztlich könne indes der Zugangsberechtigte nicht von dem EIU verlangen, was dieses selbst 

– jedenfalls im Regelbetrieb, ggf. anders bei Baumaßnahmen aufgrund der dort existierenden 

und vom Regelbetrieb divergierenden Abwicklungsmaßnahmen (etwa andere Sicherungs-

maßnahmen, wie z. B. andere Geschwindigkeiten etc.) – nicht dürfe. Die ohne Frage geeig-

neten Regelungen, die die Fahrdienstvorschrift bereithalte, seien indes nur für den Störfall 

vorgesehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Verfahrensakte 

einschließlich des Protokolls der Videokonferenz vom 19.02.2021 sowie auf die Ausführungen 

unter Ziffer II. Bezug genommen.
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II. Gründe

Die zulässige Beschwerde hat nur teilweise Erfolg. Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet,

durch Aufnahme geeigneter Regelungen in die SNB eindeutig klarzustellen, welche Zuglängen 

beim Start einer Zugfahrt aus der Betriebsstelle Adelebsen zulässig sind. Im Übrigen wird die 

Beschwerde abgelehnt.

Die Entscheidung beruht auf § 66 Abs. 4 Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 8 i. V. m. § 68 Abs. 3 (hilfsweise: 

auf § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ERegG bzw. § 67 Abs. 1 Satz 1 ERegG) und § 19 Abs. 1 Satz 1 

und Abs. 6 Satz 2 bzw. § 10 Abs. 1 Satz 1 ERegG. 

Die Entscheidung zu dem eingereichten Antrag (hierzu unter II. 1) ergeht in formell (hierzu 

unter II. 2) und materiell (hierzu unter II. 3) rechtmäßiger Weise.

II. 1 Auslegung des Antrages

Der nicht ausdrücklich formulierte Antrag der Beschwerdeführerin war so auszulegen, dass 

diese sowohl das Zuweisungsverfahren selbst angreift, also ihrem Zugangsanspruch in der 

Betriebsstelle Adelebsen für die Zukunft zu Recht verhelfen möchte, als auch eine transparen-

tere Darstellung verfügbarer Nutzlängen von Gleisen in der betreffenden Betriebsstelle der 

Beschwerdegegnerin fordert.

In ihrem Antragsschreiben vom 07.10.2020 hat die Beschwerdeführerin „Zugangshindernisse 

zur Infrastruktur“ der Beschwerdegegnerin als Anlass für die Beschwerde aufgegriffen. Sie hat 

dabei insbesondere präzisiert, dass sich die Beschwerdegegnerin durch die Einkürzung ihrer 

Zugtrasse vertragswidrig verhalten habe. Auch im Rahmen des im weiteren Verfahrensverlauf 

ausgetauschten Schriftwechsels und anlässlich der Videokonferenz vom 19.02.2021 hat die 

Beschwerdeführerin ihre Rechtauffassung betont, wonach ihr ein Anspruch auf Zuweisung der 

Zugtrassen mit der von ihr gewünschten Zuglänge von 650m zustehe. Sie hat damit deutlich 

gemacht, dass sie eine Änderung des Zuweisungsverfahrens der Beschwerdegegnerin hin zu 

einer Gestattung von Fahrten bei Belegung der nicht als Teil der Ausfahrzugstraße projektier-

ten und damit nicht in die Signalabhängigkeit des Ausfahrsignals 15P1 eingebundenen Wei-

che 15W14 in der Betriebsstelle Adelebsen begehrt. Damit verfolgt die Beschwerdeführerin 

grundsätzlich das Ziel, eine Abänderung des Zuweisungsverfahrens der Beschwerdegegnerin

zu erreichen. Sie begehrt eine Abänderung der Entscheidungspraxis für die Zukunft. Für die 

Beschwerdeführerin ist dabei unerheblich, ob hierzu auch eine Änderung der SNB (einschl. 

der Regelwerke) erforderlich ist.

Im Laufe des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin ihren vermeintlichen Anspruch auf Zu-

gang zur Infrastruktur unter den vorbeschriebenen Begebenheiten auch daraus abgeleitet, 

dass sich aus dem Regelwerk der Beschwerdegegnerin für sie nicht deutlich ergebe, dass die 

von ihr beabsichtigte Zugfahrt nicht möglich sei. So hat sie insbesondere auch im Rahmen der 

Videokonferenz am 19.02.2021 im Zusammenhang mit den Regelwerken der Beschwerde-

gegnerin zum Ausdruck gebracht, dass für sie nicht erkennbar werde, warum dieses Regel-

werk das von ihr beabsichtigte Vorgehen nicht zulasse. Betont wurde hierbei, dass ein Blick in 

die Nutzungsbedingungen lediglich eine Zuglänge von 740m bzw. 835m offenbare und sich 

im Übrigen keine Einschränkung der Zuglänge aus dem Regelwerk ergebe. Es sei auch nicht 

differenziert angegeben, für welche Zugfahrten die Beschränkung (im APN) gelte. Es sei ins-

besondere auch nicht zu erkennen und auch nirgends beschrieben, warum die Regeln der 

Richtlinie 408 hier keine Anwendung fänden. Diesem Vortrag ist die Beschwerdegegnerin in 

der Videokonferenz entgegengetreten. Unabhängig von der Frage nach einer Zugangsgewäh-
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rung hat die Beschwerdeführerin damit auch die mangelnde Transparenz der Zugangsrege-

lungen der Beschwerdegegnerin kritisiert. Nach Auslegung ihres Vortrages besteht für die Be-

schwerdeführerin damit auch ein Interesse an einer transparenten Gestaltung der Zugangs-

bedingungen.

II. 2 Formelle Rechtmäßigkeit

Die Entscheidung ergeht formell rechtmäßig.

Die Beschlusskammer ist für die Durchführung des Beschwerdeverfahrens zuständig. Die Zu-

ständigkeit für die Durchführung von Beschwerdeverfahren liegt gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 des 

Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsver-

waltungsgesetz – BEVVG) i. V. m. § 77 Abs. 1 Satz 1 ERegG bei einer Beschlusskammer der 

Bundesnetzagentur. Nach dem Organisationsplan der Bundesnetzagentur ist für Entscheidun-

gen über Beschwerden nach § 66 Abs. 1 und 4 ERegG bzw. für amtswegige Maßnahmen 

nach § 67 Abs. 1 Satz 1 ERegG die Beschlusskammer 10, Eisenbahnen, zuständig.

Die Verfahrensvorschriften sind gewahrt worden. Grundsätzlich entscheidet die Beschluss-

kammer aufgrund öffentlicher mündlicher Verhandlung (§ 77 Abs. 6 Satz 3 ERegG), soweit 

die Beteiligten nicht auf die Durchführung der Verhandlung verzichten. Diese öffentliche münd-

liche Verhandlung ist zulässigerweise mit Zustimmung aller Verfahrensbeteiligten gemäß § 5 

Abs. 5 PlansiG durch eine Videokonferenz am 19.02.2021 (anstelle einer Online-Konsultation)

ersetzt worden. In pflichtgemäßer Ermessensausübung hat die Beschlusskammer auf die 

Durchführung einer Präsenzveranstaltung verzichtet, um in der herrschenden Pandemie-Lage 

keine zusätzlichen Gesundheitsrisiken für die zur Verhandlung anreisenden und daran teilneh-

menden Personen heraufzubeschwören. Zudem wird so sichergestellt, dass Verfahrensbetei-

ligte nicht von vornherein aus Risikogründen von einer Teilnahme an der Verhandlung abse-

hen. 

Die übrigen Verfahrensvorschriften sind ebenfalls gewahrt worden. Insbesondere ergeht die 

Entscheidung nach Anhörung der Beteiligten (§ 77 Abs. 6 Sätze 1 und 2 ERegG).

Zur Wahrung einer einheitlichen Spruchpraxis in Fällen vergleichbarer oder zusammenhän-

gender Sachverhalte und zur Sicherstellung, dass Regulierungsmaßnahmen aufeinander ab-

gestimmt sind, ist die Entscheidung behördenintern abgestimmt worden. 

Die Beschlusskammer hat zudem dem EBA gemäß § 9 BEVVG Gelegenheit zur Stellung-

nahme gegeben. 

II. 3 Materielle Rechtmäßigkeit

Der Beschluss ist materiell rechtmäßig.

Gemäß § 66 Abs. 4 Nr. 1 ERegG können der Entwurf und die Endfassung der Schienennetz-

Nutzungsbedingungen überprüft werden. Nach § 66 Abs. 4 Nr. 4 ERegG können das Zuwei-

sungsverfahren und dessen Ergebnis u.a. auf Antrag überprüft werden. Gemäß § 66 Abs. 4 

Nr. 8 ERegG können zudem die Zugangsregelungen u.a. nach § 10 ERegG überprüft werden. 

Gemäß § 68 Abs. 3 ERegG kann die Regulierungsbehörde mit Wirkung für die Zukunft das 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur Änderung der Regelungen im Sinne des § 66 Abs. 4 

ERegG verpflichten oder diese Regelungen für ungültig erklären, soweit diese nicht mit den 

Vorschriften dieses Gesetzes in Einklang stehen. Im vorliegenden Zusammenhang lässt sich 

die ergriffene Maßnahme zudem hilfsweise auf die Vorschrift des § 67 Abs. 1 Satz 1 ERegG 

stützen. Danach kann die Regulierungsbehörde u. a. die Maßnahmen gegenüber Eisenbah-

nen treffen, die erforderlich sind, um Verstöße gegen dieses Gesetz zu verhüten.
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Die Beschwerde ist nach diesen Maßstäben statthaft bzw. hilfsweise ist jedenfalls das amts-

wegige Verfahren zulässig (vgl. hierzu unter II. 3.1) und teilweise begründet (hierzu unter II. 

3.2). 

Statthaftigkeit der Beschwerde

Der Antrag der Beschwerdeführerin ist gemäß § 66 Abs. 4 Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 8 i. V. m. § 68 

Abs. 3 ERegG statthaft. 

Er richtet sich zum einen nach § 66 Abs. 4 Nr. 4 ERegG gegen das Ergebnis von Zuweisungs-

verfahren in der Vergangenheit, wobei die Ermächtigungsgrundlage des § 68 Abs. 3 ERegG 

der Regulierungsbehörde eine Überprüfung dieser Zuweisungsverfahren mit Blick auf eine zu-

künftige Neuregelung im Sinne des Antrages der Beschwerdeführerin – nämlich auf Gewäh-

rung eines zukünftigen Zugangs mit der von ihr beantragten Zuglänge – erlaubt.

Zudem richtet er sich auch gegen einen möglichen Verstoß gemäß § 66 Abs. 4 Nrn. 1 und 8 

gegen die in § 10 Abs. 1 Satz 1 ERegG statuierte Transparenz der Zugangsregelungen. Auch 

hierfür sieht die Ermächtigungsgrundlage des § 68 Abs. 3 ERegG eine Handlungsmöglichkeit 

der Beschlusskammer für die Zukunft vor.

§ 66 Abs. 4 ERegG bildet insgesamt einen gegenüber der Auffangnorm des § 66 Abs. 1 

ERegG spezielleren Tatbestand. Die entsprechende Regelung kommt immer dann (vorrangig) 

zur Anwendung, wenn die Beschwerde sich auf eine (mögliche) Diskriminierung oder sonstige 

Rechtsverletzung des Zugangsberechtigten stützt, die im Zusammenhang mit einem der Tat-

bestände aus Nummern 1 bis 11 der Vorschrift steht und sich nicht – wie die Gesetzesbegrün-

dung zu § 66 Abs. 1 ERegG ausführt – darin erschöpft, dass „ein Zugangsberechtigter auf 

andere Art und Weise […] diskriminiert oder in seinen Rechten verletzt wird“,

vgl. BT-Drs. 18/8334, S. 219.

Die Statthaftigkeit der Beschwerde scheitert auch nicht an der – im Verhältnis zur Möglichkeit 

einer „repressiven“ Sanktionierung eisenbahnrechtswidrigen Verhaltens in § 68 Abs. 2 

ERegG – präventiv ausgestalteten Ermächtigungsgrundlage des § 68 Abs. 3 ERegG i. V. m. 

§ 66 Abs. 4 ERegG. Gemäß § 68 Abs. 3 ERegG kann die Regulierungsbehörde mit Wirkung 

für die Zukunft das Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur Änderung der Regelungen im 

Sinne des § 66 Absatz 4 verpflichten oder diese Regelungen für ungültig erklären, soweit diese 

nicht mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Einklang stehen.

Wenngleich die Überprüfung des Zuweisungsverfahrens und dessen Ergebnisses in der Regel 

im Rahmen einer repressiven Anordnung nach § 68 Abs. 2 ERegG zu einer Sanktionierung 

von Fehlverhalten führen wird,

so: OVG NRW, Beschluss vom 22.05.2020 – 13 B 1246/19 –, Rn. 8, juris,

so besteht dennoch die Möglichkeit zu einem präventiven Handeln der Regulierungsbehörde. 

Die Beschwerdeführerin ist als EVU, welches Güterverkehrsdienste mit Start in Adelebsen

erbringt und innerhalb des Zuweisungsverfahrens auf entsprechende Kapazitäten zurück-

greift, auch beschwerdebefugt,

vgl. Uhlenhut, in: Kühling/Otte, AEG/ERegG, 2020, § 66, Rn. 14 f.

Im Übrigen verweist die Beschlusskammer für den Fall, dass eine Überprüfung nach § 66 

Abs. 4 Nr. 4 ERegG über den Weg des § 68 Abs. 3 ERegG von Rechts wegen ausgeschlossen 
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sein sollte, hilfsweise darauf, dass sie auf Grundlage von § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ERegG 

befugt und verpflichtet wäre, die Beschwerdegegnerin zur Änderung ihrer Entscheidung, auch 

in Zukunft keine Züge mit einer Länge von 650m auf Gleis 1 der Betriebsstelle Adelebsen 

beginnen zu lassen, zu verpflichten, wenn denn diese Entscheidung das Recht der Beschwer-

deführerin auf Zugang zur Eisenbahninfrastruktur beeinträchtigen würde. 

Höchst hilfsweise beruft sich die Beschlusskammer schließlich darauf, dass ihr,

vgl. OVG NRW, a. a. O., Rn. 23,

auch eine Befugnis zum Einschreiten gegen das Verhalten der Beschwerdegegnerin von Amts 

wegen gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 ERegG zustünde. Nach der vorgenannten Norm kann die 

Regulierungsbehörde gegenüber Eisenbahnen und den übrigen nach dem Eisenbahnregulie-

rungsgesetz Verpflichteten die Maßnahmen treffen, die erforderlich sind, um Verstöße gegen 

dieses Gesetz oder unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Union im Anwen-

dungsbereich dieses Gesetzes zu beseitigen oder zu verhüten. Aus Gründen äußerster Vor-

sicht stützt die Kammer ihre Entscheidung bei sinngemäßer Übertragung der Erwägungen zur 

Rechtswidrigkeit und zur Ermessenausübung daher höchst hilfsweise auch auf § 67 Abs. 1 

S. 1 ERegG.

Begründetheit der Beschwerde 

Die Beschwerde ist unbegründet, soweit die Beschwerdeführerin mit ihr die Gestattung von 

Zugfahrten aus der Betriebsstelle Adelebsen bei gleichzeitigem Überstellen der Weiche 

15W14 durch die Beschwerdegegnerin verlangt (hierzu unter II.3.2.1). Die Beschwerde ist in-

des begründet, soweit die Beschwerdeführerin mit ihr eine Intransparenz der Zugangsrege-

lungen der Beschwerdegegnerin rügt (hierzu unter II.3.2.2).

II. 3.2.1 Unbegründetheit bzgl. Zugfahrten bei Überstellen der Einfahrweiche 15W14

Die Beschwerde ist unbegründet, soweit die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegne-

rin verlangt, Zugfahrten auf Ausfahrsignal 15P1 aus der Betriebsstelle Adelebsen auch dann 

im Rahmen einer Anmeldung durch die Beschwerdeführerin zuzulassen, wenn die Länge des 

Zuges so bemessen ist, dass der Zug die Einfahrweiche 15W14 überstellt und in der Folge bei 

Ausfahrt spitz befährt. Ein entsprechender Anspruch ergibt sich weder aus § 19 Abs. 1 Satz 1 

und Abs. 6 Satz 2 ERegG i. V. m. den SNB (hierzu unter II. 3.2.1.1) noch unmittelbar aus § 10 

ERegG (hierzu unter II.3.2.1.2).

II. 3.2.1.1 Kein Anspruch auf Zugang nach den SNB der Beschwerdegegnerin

Die nach § 19 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Satz 2 ERegG einzuhaltenden SNB der Beschwerde-

gegnerin,

vgl. OVG NRW, Beschluss 13 B 1246/19 v. 22.05.2020, Rz. 27f. – juris,

gewähren kein dem Wunsch der Beschwerdeführerin entsprechendes Zugangsrecht für Züge 

mit einer Länge von 650m in der Betriebsstelle Adelebsen.

Zwar enthalten die SNB an diversen Stellen Regelungen zur allgemeinen Zuglänge, die grund-

sätzlich das Maß von 650m Zuglänge überschreitet (hierzu unter II. 3.2.1.1.1), und diese Län-

genangaben werden auch nicht durch Längenangaben des APN begrenzt (hierzu unter II. 

3.2.1.1.2). Jedoch wird der Zugangsanspruch dadurch begrenzt, dass die SNB den Zugang 

nur in den Grenzen der EBO erlauben und diese Grenzen vorliegend nicht eingehalten werden

(hierzu unter II. 3.2.1.1.3), sodass der Beschwerdeführerin im Ergebnis aus den SNB kein 
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Anspruch auf ihrem Wunsch entsprechende zukünftige Zuweisung von Zugtrassen zusteht 

(hierzu unter II. 3.2.1.1.4).

II. 3.2.1.1.1 Allgemeine Längenvorgaben der SNB

Nach dem Haupttext der SNB ergibt sich zunächst ein Zugangsanspruch für Züge mit einer 

maximalen Länge (sprich: Gesamtzuglänge inklusive aller Triebfahrzeuge) von 740m.

Dabei legen die SNB im engeren Sinne nicht selbst fest, welche maximalen Zuglängen für 

einzelne Betriebsstellen, wie hier etwa die Betriebsstelle Adelebsen, vorgesehen wird, sondern 

geben allgemeine Längenbeschränkungen vor. Die hierbei im Grundsatz geltende maximale 

Zuglänge von 740m auf dem Netz der Beschwerdegegnerin ergibt sich aus Abschnitt 3.3.2.5 

der SNB 2020 bzw. 2021 i. V. m. Anlage 2.4.2 zu den SNB i. V. m. Abschnitt F.4 der Techni-

schen Nutzungsbedingungen (TNB) und Modul 408.2711 des betrieblich-technischen Regel-

werks (BTR). Eine Abweichung nach oben hin gilt gemäß den SNB der Beschwerdegegnerin 

nur für Güterzüge auf der Relation Padborg – Maschen Rangierbahnhof / Hohe Schaar im 

Hamburger Hafen gemäß Abschnitt 3.3.2.5 der SNB und Abschnitt F.4 der TNB. Dort beträgt 

die maximal zulässige Zuglänge 835m.

II. 3.2.1.1.2 Keine Einschränkung durch Längenangaben im APN

Die Angaben zur Nutzlänge im Anlagenportal Netz (APN+) schränken – entgegen der Auffas-

sung der Beschwerdegegnerin, wonach durch die Einbeziehung im Rahmen der SNB ein aus-

reichender Hinweis auf die maximal zulässige Zuglänge von 575m in Adelebsen gewährleistet 

sei und unabhängig von der Frage der Intransparenz (hierzu unter II.3.2.2) – die zulässigen 

Längen für den Trassenzugang in materiell-rechtlicher Hinsicht aus mehreren Gründen nicht 

ein.

Erstens besteht kein Verweis, der abstrakt generell oder konkret für einzelne Infrastrukturei-

genschaften aus dem ISR auf das APN verweisen würde. Der Begriff „Verweis“ bezeichnet 

einen Hinweis auf eine andere Textstelle o.Ä., die im vorliegenden Zusammenhang nachzule-

sen, zu vergleichen empfohlen wird,

vgl. www.duden.de/rechtschreibung/verweis, aufgerufen am 21.04.2021.

Für einen wirksamen Verweis wäre es mithin erforderlich, dass dem ISR zu entnehmen wäre, 

dass zur Frage des Zugangs zu Schienenwegen ergänzende Einschränkungen aus dem APN 

erkennbar wären. Ein solcher Hinweis / Verweis findet sich im ISR indes nicht. So lässt sich 

im Reiter „Abfragen & Auswerten“ des ISR der Beschwerdegegnerin die Betriebsstelle Ade-

lebsen finden. Nach Selektion der Betriebsstelle mit dem Werkzeug „Objektinformationen ab-

fragen“ erscheinen im unteren Bildbereich nähere Informationen zur Betriebsstelle. Die Infor-

mationen enthalten auch eine Spalte mit der Überschrift „Serviceeinrichtungen“. Ausweislich 

von Abschnitt 2.2 der – nicht als Teil der SNB ausgestalteten – Allgemeinen Grundsätze des 

ISR in der Version 5.0 enthält diese Spalte eine Übersicht über die Serviceeinrichtungen in der 

Betriebsstelle. Der in der Spalte für die Betriebsstelle Adelebsen eingetragene Link führt zur 

Startseite des APN. Dort wiederum ist folgender Text zu lesen:

„Herzlich Willkommen im System APN neu (Anlagenportal-Netz). Hier finden Sie 

eine Übersicht über die Serviceeinrichtungen der DB Netz AG. Diese beinhalten 

Abstell- und Zugbildungsanlagen, Zusatzausstattungen, Ladestellen und Dispo-

sitionsgleise. Diese können sowohl für das kommende Netzfahrplanjahr als auch 
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im aktuellen und zukünftigen Gelegenheitsverkehr angemeldet bzw. bestellt wer-

den. Die Nutzung des Anlagenportal-Netz ist ein kostenloser Service, den die DB 

Netz AG allen Zugangsberechtigten anbietet.“

vgl. https://apn.noncd.db.de/APN2020.Startseite, zuletzt abgerufen am 

14.05.2021.

Aus diesen Zusammenhängen lässt sich nicht erkennen, dass aus dem ISR abstrakt generell 

oder konkret für einzelne Infrastruktureigenschaften auf das APN verwiesen würde. 

Das gilt auch mit Blick auf die auf dem Internetportal der DB Netz AG zum ISR veröffentlichten 

– ebenfalls nicht als Teil der SNB ausgestalteten – Grundsätze, soweit dort unter „Informatio-

nen zu Serviceeinrichtungen“ für die Frage, ob ein Gleis einer Serviceeinrichtung zugeordnet 

wird, auf das APN verwiesen wird. Der dort vorgegebenen Anleitung folgend ergibt sich für 

das hier in Rede stehende Gleis die Information, dass das Gleis nicht zur Serviceeinrichtung 

zählt. Zu anderen Fragen wird nicht auf das APN verwiesen.

Zweitens ist auch eisenbahnbetrieblich nicht ersichtlich, dass die Nutzlänge, die für Zwecke 

der Nutzung eines Gleises als Serviceeinrichtung angegeben wird, der Nutzlänge eines Glei-

ses zum Zwecke des Beginns einer Zugfahrt entsprechen müsste. Die Nutzlänge eines Glei-

ses, wie es im APN angegeben ist, dient grundsätzlich der Nutzung des Gleises als Serviceein-

richtung. Im vorliegenden Fall bedeutet das, dass ein Zug mit 575m auf dem Gleis abgestellt 

und behandelt werden kann. Die Nutzlänge für diesen Zweck wird im Wesentlichen dadurch 

limitiert, dass andere Züge oder Rangierfahrten behindert würden. Durch welche konkreten 

infrastrukturellen Besonderheiten diese Nutzlänge in einer Serviceeinrichtung limitiert ist, ist 

für Dritte nicht zwingend erkennbar. Häufig wird es so sein, dass eine Abstellung maximal bis 

zum nächsten Grenzzeichen erfolgen kann. Das Grenzzeichen ist ein Eisenbahnsignal und 

kennzeichnet die Grenze, bis zu der bei den zusammenlaufenden Gleisen an einer Weiche 

jedes Zweiggleis besetzt werden darf.

Die Nutzlänge für Trassen, im vorliegenden Fall für eine beginnende Trasse, ist demgegen-

über von anderen Parametern abhängig. Hier spielen in stärkerem Umfang die Stellwerkstech-

nik und mögliche Signalstandorte, auch die erforderliche Signalsicht und / oder Werte für un-

genaues Halten oder mögliches Strecken des Zuges eine Rolle.

Insofern kann es zwar sein, dass die Nutzlänge für Zwecke des APN und für beginnende Tras-

sen identisch sind, das ist aber nicht zwingend. Eine solcher Gleichklang liegt hinsichtlich der 

Betriebsstelle Adelebsen allerdings schon deshalb nicht nahe, weil die Angaben zur Nutzlänge 

des betroffenen Gleises im ISR und im APN divergieren. So soll gemäß APN für Gleis 1 eine 

Nutzlänge von 575m gelten. Gemäß ISR handelt es sich indes um eine Betriebsstelle, die an 

Streckenabschnitten liegt, die dem Güterverkehrsleistungskennwert „F2“ gemäß Abschnitt 

4.2.1 Abs. 1 des Anhangs zur Verordnung (EU) Nr. 1299/2014 v. 18.11.2014 über die techni-

sche Spezifikation für die Interoperabilität [abgekürzt: TSI] des Teilsystems „Infrastruktur“ des 

Eisenbahnsystems in der Europäischen Union in ihrer konsolidierten Fassung v. 16.06.2019 

(VO (EU) 1299/2014) entsprechen und damit Zuglängen (jedenfalls) von 600 m zulassen 

müssten. Insofern spricht die Angabe im ISR vorliegend dafür, dass die Angabe im APN für 

Zwecke der Nutzung als Zugfahrt keine Bedeutung zukommt.

Drittens und schließlich dürfte das APN auch deswegen keine wirksamen Angaben zur maxi-

malen Länge abfahrender Züge aufweisen, weil die Angaben im APN ihrerseits nicht klar ab-

gegrenzt sind. Zwar findet sich im APN eine konkrete Nutzlänge von 575m, diese Nutzlänge 
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findet sich aber nicht in der Liste der Gleise in Serviceeinrichtungen. Bei etwaigen Widersprü-

chen zwischen dem APN und der Liste der Gleise in Serviceeinrichtungen gibt die Beschwer-

degegnerin jedoch der Liste der Gleise in Serviceeinrichtungen den Vorrang,

siehe die Fußleiste der Startseite des APN, abrufbar unter: 

https://apn.noncd.db.de/ APN2020.Startseite, zuletzt abgerufen am 20.04.2021.

II. 3.2.1.1.3 Begrenzung durch Einbindung der Vorgaben der EBO

Die allgemein gültigen maximalen Zuglängen werden indes in Bezug auf die Betriebsstelle 

Adelebsen durch den Verweis auf die Vorgaben der EBO in Abschnitt 4.2 („Trassenanmeldun-

gen“) der SNB (2021) i. V. m. Richtlinienmodul 402.0202, Abschnitt 1 Abs. 1 „Planungsproce-

dere; Trassenanmeldungen – Grundsätze der Trassenanmeldung – Qualitätsansprüche“ der-

art begrenzt, dass ein Zugangsanspruch für Züge mit einer Zuglänge von 650m nicht besteht.

Hierbei stellt die Beschlusskammer aufgrund unterschiedlicher Verwendung der Begrifflichkei-

ten vorab ergänzend klar, dass es für die hiesige Betrachtung unerheblich ist, ob auf Fahrten 

mit einer Wagenzuglänge von 650m (exklusive Triebfahrzeug) oder auf eine Gesamtzuglänge 

von 650m (inkl. Triebfahrzeug) abgestellt wird. In beiden Fällen überschreitet die Länge des 

Zuges das gestattete Maß.

Gemäß Abschnitt 4.2 der SNB enthält das Richtlinienmodul 402.0202 weitere Informationen 

zu Grundsätzen, Inhalt und Form der Trassenanmeldungen. In dem in Bezug genommenen 

Modul heißt es dann (auszugsweise) in Abschnitt 1 Abs. 1 a.E.: 

„[…]. Die Vorgaben aus relevanten Rechtsnormen (z.B. EBO, AEG) sind im 

Rahmen der Trassenanmeldung zu beachten.“

Für den Bahnbetrieb sieht Abschnitt 4 der EBO spezielle Regelungen vor. Darin enthalten ist 

auch § 34 EBO, der sich mit dem Begriff, der Art und der Länge von Zügen befasst.

Gemäß § 34 Abs. 8 Satz 1 AEG darf ein Zug nicht länger sein, als es seine Bremsverhältnisse, 

Zug- und Stoßeinrichtungen und die Bahnanlagen zulassen. Dabei stellt der Begriff des „Zu-

lassens“ weniger auf die physikalischen Begebenheiten vor Ort ab, als vielmehr auf die im 

Rahmen dieser physikalischen Grenzen unter Berücksichtigung der konkreten Betriebsverfah-

ren gezogenen funktionalen Grenzen der Anlage. 

Bahnanlagen lassen dementsprechend einen Verkehr nicht zu, wenn die konkrete Anlage un-

ter Zugrundelegung des gewählten Betriebsverfahrens nicht in der beabsichtigten Form be-

trieben werden darf.

Das von der Beschwerdegegnerin definierte Betriebsverfahren geht aus der Fahrdienstvor-

schrift, dem Richtlinienmodul 408.0232 („Züge fahren; Fahrweg sichern“) Abschnitt 1 „Grund-

satz“, hervor. Gemäß dieser Regelung darf eine Zugfahrt erst zugelassen werden, wenn zu 

befahrende Weichen, Weichen im Durchrutschweg und Flankenschutzeinrichtungen nach den 

Verschlussunterlagen und den Regeln in den Abschnitten 2 und 3 gesichert sind, soweit sie 

nicht nach den Regeln in 408.0601 zu sichern sind.

Nach den vorgenannten Maßgaben dürfen in der Betriebsstelle Adelebsen keine Züge mit 

einer Zuglänge von 650m beginnen. Denn die Bahnanlagen in Adelebsen sind nicht nach den 

Vorgaben des vorrangig zu prüfenden Richtlinienmoduls 408.0601 zu sichern (hierzu unter II. 

3.2.1.1.3.1). Nach den in der Folge anzuwendenden Grundsätzen aus Abschnitt 1 des Richt-

linienmoduls 408.0232 überstellt der von der Beschwerdegegnerin angemeldete Zug mit einer 

Länge von 650m mit der Weiche 15W14 eine Weiche, die nicht im Sinne des Richtlinienmoduls 
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408.0232 Abschnitt 1 nach den Verschlussunterlagen gesichert ist (hierzu unter II. 3.2.1.1.3.2). 

Die Vorgaben des Richtlinienmoduls 408.0232 werden zudem nicht durch andere Vorgaben 

verdrängt (hierzu unter II. 3.2.1.1.3.3).

II. 3.2.1.1.3.1 Sicherung erfolgt nicht nach Vorgaben der Ril 408.0601

Die Richtlinie 408.0601 ist für den vorliegenden Verkehr nicht anwendbar.

Das Richtlinienmodul 408.0601 greift bereits ausweislich der Überschrift im Falle von „Unre-

gelmäßigkeiten an Sperrsignalen als Flankenschutzeinrichtungen, Weichen, Gleissperren, 

Riegeln“, sprich: im Stör- und nicht im Regelbetriebsfall.

Der Begriff des Regelbetriebs knüpft zum einen an die Funktionalität der Bahnanlagen an. Der 

Begriff der Bahnanlagen umfasst entsprechend der Definitionen aus § 4 Abs. 1 EBO (Bahn-

anlagen) alle Grundstücke, Bauwerke und sonstigen Einrichtungen einer Eisenbahn, die unter 

Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder 

Güterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind.

Zum anderen knüpft der Begriff des Regelbetriebs auch an die Funktionalität der Betriebsab-

läufe selbst an (z. B. planmäßige Ankunft bzw. Abfahrt der Züge). 

Als Regelbetrieb kann damit zusammenfassend derjenige Betrieb definiert werden, „der be-

steht, wenn alle technischen Einrichtungen der Eisenbahninfrastruktur und der Schienenfahr-

zeuge funktionieren und die Schienenfahrzeuge der Regel nach bewegt werden“,

zu Pünktlichkeitsentschädigungen: Bescheid der Schienen-Control Kommission 

(Österreich) unter dem Gz.: SCK-WA-10-037 v. 06.12.2010, S. 17; abrufbar unter: 

https://www.schienencontrol.gv.at/files/1-Homepage-Schienen-Control/1b-Wett-

bewerbsregulierung/Veroeffentlichungen/Bescheid-Entschaedigungsbedingun-

gen-6.12.2010-7.pdf .

Er grenzt sich mithin vom Störungsfall ab, der zum einen in einer Dysfunktionalität der Anlage 

selbst, zum anderen in einer Abweichung im Betriebsablauf liegen kann,

hierzu: Schienen-Control Kommission, a.a.O: „Muss vom Regelbetrieb abgewi-

chen werden, spricht man von einer Betriebsstörung“; EBA Forschungsbericht 

Nummer 2019-02, Auswirkungen der Digitalisierung auf den Eisenbahnbetrieb –

Ableitungen möglicher Veränderungen für den Triebfahrzeugführer, S. 18: „im Re-

gelbetrieb, insbesondere aber im Fall unterschiedlicher Störungen […]“, abrufbar 

unter: https://www.bmvi-expertennetzwerk.de/DE/Themen/Downloads/EBA-TF4-

2.pdf?__blob=publicationFile&v=2; OVG Lüneburg, Urteil vom 31.01.2017 – 7 KS

97/16 –, Rn. 52, juris: „Entgegen der Auffassung der Klägerin sind im Rahmen der 

Prüfung der Planrechtfertigung nicht nur die Auswirkungen der Maßnahme auf den 

Regelbetrieb zu betrachten. Vielmehr sind auch eventuelle Betriebsstörungen zu 

berücksichtigen“; beachte daneben zudem etwa Anlage 7 Nr. 6 Sätze 1 und 2 zur 

Triebfahrzeugführerscheinverordnung (TfV): „Der Triebfahrzeugführer muss über 

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Seine Sprachkennt-

nisse müssen ihm eine aktive und zielgerichtete Verständigung im Regelbetrieb, 

bei Unregelmäßigkeiten und in Notfällen erlauben“.

Entsprechend formuliert auch das EBA in seiner Stellungnahme zu dem hiesigen Verfahren: 

„Für ein ausreichendes Sicherheitsniveau sind im Regelbetrieb immer alle hier-

nach technisch erreichbaren Maßnahmen zwingend durchzuführen, sofern dies 
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nicht aus technischen Gründen unmöglich ist. Nur bei Unmöglichkeit höchster 

Maßnahmen darf durch verbleibende Teilarbeitsschritte ein Fahrweg gesichert 

werden“.

Vor diesem Hintergrund ist die auf den Störfall bezogene Richtlinie 408.0601 vorliegend nicht 

anwendbar. 

II. 3.2.1.1.3.2 Überstellen von Weichen, die nicht nach den Verschlussunterlagen gesi-
chert sind

Der von der Beschwerdegegnerin angemeldete Zug überstellt in Adelebsen mit der Weiche 

15W14 eine Weiche, die – unabhängig von der zusätzlichen Frage nach der Einhaltung der 

Abschnitte 2 und 3 des Richtlinienmoduls 408.0232 – jedenfalls nicht nach den Verschlussun-

terlagen gesichert ist.

Die Verschlussunterlagen in einem Stellwerk enthalten alle Beteiligten und Bedienhandlungen, 

die zum Bilden einer Fahrstraße und der Durchführung einer Zugfahrt notwendig sind. Die 

gemäß dem in Richtlinienmodul 408.0232 Abschnitt 1 einzuhaltenden Abläufe im Betriebsver-

fahren, namentlich die Bestimmung dessen, was laut den Verschlussunterlagen im Falle einer 

Zugfahrt als „gesichert“ zu bewerten ist, richtet sich nach der Projektierung bzw. Planung der 

jeweils betrachteten Bahnanlage. 

Für den Fall von Elektronischen Stellwerken (ESTW) ergeben sich die hierfür erforderlichen 

Informationen aus der sogenannten Fahrstraßentabelle. In der Fahrstraßentabelle sind die 

Abhängigkeiten bestimmter Zugstraßen von Infrastrukturelementen definiert (insb. Signalab-

hängigkeiten zwischen Weichen und Signalen). Die elektronische bzw. softwarebasierte Defi-

nition bestimmter Fahrstraßen ersetzt dabei die bei mechanischen Stellwerken bestehende 

(physische) Definition von Fahrstraßen nach dem Verschlussplan. Dementsprechend reicht 

eine Fahrstraße auch in der Welt des ESTW nicht weiter, als die Vorabdefinition qua Projek-

tierung es zulässt.

Die derzeit projektierte Ausfahrzugstraße auf Ausfahrsignal 15P1 (15P1.HG) in Richtung Göt-

tingen sieht hierbei einen Verschluss der Weiche 15W14 nicht vor. Nach der Zugstraßenta-

belle für den Bf Adelebsen sind in die auf Signal 15P1 in Richtung Göttingen vorgesehene 

Zugstraße die Weichen 15W9 und 15W21 für einen entsprechenden Verschluss eingebunden, 

nicht aber die Weiche 15W14,

vgl. Zeile 15 der Zugstraßentabelle, Anlage 1 zum Schreiben vom 16.09.2020 

im Verfahren 10.030-F-20-898.

Für den Fall der Überstellung von Weiche 15W14 darf Signal 15P1 daher nicht auf Fahrt ge-

stellt werden, weil Weiche 15W14 nicht gemäß den Verschlussunterlagen gesichert ist.

Aufgrund der mangelnden Signalabhängigkeit von Weiche 15W14 kann es dazu kommen, 

dass sich die begehrte Fahrstraße am Signal 15P1 technisch stellen lässt, obschon die Weiche 

nicht in der richtigen Position liegt oder nicht gesichert ist. Ferner kann es dazu kommen, dass 

die Weiche vor Auflösung der Fahrstraße umgelegt wird.

Die Beschlusskammer verkennt dabei nicht, dass der Gefahreintritt im vorliegenden Fall un-

wahrscheinlich ist. Das liegt insbesondere darin begründet, dass die Weiche 15W14 im vorlie-

genden Fall bereits aus der vorangegangenen Rangierfahrt in der richtigen Position liegt und 

in dieser Position auch gegen Umstellen gesichert worden sein dürfte. Auf die konkret entste-
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henden Gefahren kommt es jedoch bei der Frage, ob die Bahnanlagen eine bestimmte Zug-

länge zulassen, nicht an. Das gewählte Betriebsverfahren soll in diesem Zusammenhang ge-

nerell Gefahren abwehren.

II. 3.2.1.1.3.3 Keine Verdrängung der Vorgaben der Ril 408.0232 

Die Vorgaben des Richtlinienmoduls 402.0232 werden auch nicht durch anderweitige Rege-

lungen verdrängt. Die Beschwerdeführerin kann der Anwendung des Regelwerks insbeson-

dere nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass die Beschwerdegegnerin (EIU-interne) Regelungen 

getroffen hat, die von dem durch die Projektierung bestimmten Standard abweichen (hierzu 

unter II. 3.2.1.1.3.3.1). Der Zugangsanspruch kann zudem nicht aus der Möglichkeit der Durch-

fahrt längerer Züge durch die Betriebsstelle Adelebsen abgeleitet werden (hierzu unter II. 

3.2.1.1.3.3.2). Ebenso wenig kann sich ein Zugangsanspruch aus der Zulässigkeit einer ent-

sprechenden Rangierfahrt ergeben (hierzu unter II. 3.2.1.1.3.3.3). Weiterhin kann auch der 

Verweis auf eine möglicherweise in anderen Betriebsstellen existierende Praxis keinen An-

spruch der Beschwerdeführerin entgegen den sicherheitsrechtlichen Bestimmungen begrün-

den (hierzu unter II. 3.2.1.1.3.3.4). 

II. 3.2.1.1.3.3.1 Keine Durchbrechung durch (EIU-interne) Richtlinienmodule 

Der Unzulässigkeit des Zugangs nach Richtlinienmodul 408.0232 kann die Beschwerdeführe-

rin nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass die Beschwerdegegnerin in bestimmten – EIU-

internen – Regelwerken Regelungen bereithält, die von dem durch die Projektierung bestimm-

ten Standard abweichen.

Das Richtlinienmodul 408.0232 des EIU-internen Regelwerks der Beschwerdegegnerin trägt 

den Namen „Züge fahren; Fahrweg sichern“ und sieht für die Stellwerkstypen Gleisbildstell-

werk und Mechanisches oder elektromechanisches Stellwerk sowohl Regelungen vor, die ei-

nen Regelbetrieb gemäß der Funktionalität der Anlage abbilden, als auch Regelungen, die 

Handlungen für den Störungsfall, d. h. Handlungen bei Ausfall der projektierten Funktionalität 

ansprechen. Vorliegend finden diese Regelungen indes – ungeachtet der Tatsache, dass die 

Weiche 15W14 schon nicht in die Signalabhängigkeit zum Ausfahrsignal 15P1 eingebunden 

ist – auch deshalb keine Anwendung, weil die Projektierung des ESTW in der Betriebsstelle 

Adelebsen den Standard der Stellwerkstypen im Richtlinienmodul übertrifft.

Die Richtlinienmodule 408.0492 und 408.0601 (zu letzterem Modul siehe bereits oben) wiede-

rum regeln Sonderfälle, die Abweichungen vom Betriebsablauf (entgegen der eigentlich vor-

gesehenen Projektierung) darstellen. 

So gilt das Richtlinienmodul 408.0492 bereits dem Titel nach für „Sonstige Besonderheiten“. 

In den Aufzählungen der Abschnitt 1 bis 9 des Moduls zeigt sich, dass hiermit einerseits im 

Wesentlichen Abweichungen vom Fahrplan und andererseits Abweichungen der infrastruktu-

rellen oder der fahrzeugbezogenen Gegebenheiten gemeint sind. Es geht damit um Einzelfälle 

im Betriebsablauf, unabhängig davon, ob diese „Besonderheiten“ besonders anspruchsvoll in 

der Handhabung wären oder nicht. Entscheidend ist die dahinterstehende Handlungsanwei-

sung, die durch das Auftreten von Einzelfällen vom Normalfall (ggf. auch häufiger) abweichen 

kann. So regelt Abschnitt 1 das Vorgehen bei Zugverspätungen. Hierbei ist letztlich nicht ent-

scheidend, dass Zugverspätungen – für den Bereich des Eisenbahnwesens nicht untypisch –

teils häufiger auftreten,

vgl. zur relativen Häufigkeit des Störungsfalls im Eisenbahnwesen: OVG Lüne-

burg, a.a.O., Rn. 53: „Die Qualität des Eisenbahnverkehrs wird regelmäßig erst 

dann negativ beeinflusst, wenn es zu Störungen des Regelbetriebs kommt. Diese 
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Störungen sind nicht derart untypisch für den Eisenbahnverkehr, dass sie lediglich 

als seltene Ausnahmefälle eingestuft werden könnten, mit denen die Klägerin als 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen nicht zu rechnen braucht. Vielmehr zählen 

der Umgang mit Störungen und ihre Behebung zum alltäglichen Betrieb der Eisen-

bahn“,

sondern dass, wenn gemäß Abs. 1 der Fahrdienstleiter aufgrund der Verspätung Maßnahmen 

ergreifen müsste, bestimmte Abläufe zwingend einzuhalten sind. Gleiches gilt für das von der 

Hinzugezogenen zu 2 hervorgehobene Beispiel des Abschnitts 2 Abs. 2 zu zusätzlichen Hal-

ten. Durch den zusätzlichen Halt muss der Fahrdienstleiter handeln und ein hierfür geeignetes 

Gleis vorsehen, auch wenn der Zug eigentlich nicht auf dem betroffenen Streckenabschnitt 

hätte halten sollen, etwa, weil es die Projektierung der Anlage eigentlich nicht zulässt. Dass in 

diesem Modul zu einem großen Teil Abweichungen zum Fahrplan und damit Abweichungen 

im Betriebsablauf adressiert werden, verdeutlicht auch Abschnitt 7 „Änderung der Traktions-

art“, der ausdrücklich darauf Bezug nimmt, dass eine Traktionsart gestellt wird, die anders ist, 

„als im Fahrplan vorgesehen“. Mit Blick auf eine „echte Ausnahmesituation“ ist wohl Abschnitt 

2 Abs. 1 weit plakativer, da dieser Verhaltensweisen bei Unfällen, Bränden oder anderen all-

gemeinen Gefahren vorsieht. 

In diese Systematik reiht sich auch Abschnitt 3 ein, welcher vorsieht, dass auch bei beginnen-

den Zügen ein Betriebsprogramm existiert, dass ein Anfahren eines Zuges von einer überstell-

ten Weiche aus ermöglicht, wenn diese nicht vom Ausfahrsignal abhängig sind. Zwar dürfte 

der Fall, dass ein beginnender Zug die Weiche der Einfahrzugstraße überstellt, nur in seltenen 

Fällen anzunehmen sein. Weit häufiger wird der ebenfalls von Abschnitt 3 adressierte Fall 

eintreten, dass Züge unplanmäßig halten müssen. Indes zeigt gerade der Fall der hiesigen 

Beschwerdeführerin, dass – etwa aufgrund unsachgemäßer Planung und dadurch bedingtem 

Überschreiten infrastruktureller Begebenheiten – ein Anwendungsbereich für diese Regelung 

besteht. Die betreffende Regelung adressiert damit den von der Beschwerdeführerin beab-

sichtigten Fall einer Zugfahrt. Sie tut dies allerdings nicht in der Weise, dass sie ein solches 

Betriebsverfahren generell zulassen würde, sondern trifft lediglich eine Anordnung für den (pla-

nerisch bezogen sowohl auf die Projektierung als auch auf den Betriebsablauf selbst unvor-

hergesehenen) Einzelfall.

II. 3.2.1.1.3.3.2 Kein der Durchfahrt von Zügen entsprechendes Zugangsrecht

Das Zugangsrecht der Beschwerdeführerin aus den SNB kann ferner nicht mittels Vergleichs 

mit der – zulässigen – Durchfahrt von Zügen mit 650m Wagenzuglänge begründet werden. 

Die für die Bewertung des Zugangsrecht aus sicherheitsrechtlicher Perspektive maßgebliche 

Projektierung des ESTW in der Betriebsstelle Adelebsen lässt – im Gegensatz zur Ausfahrt 

eines beginnenden Zuges auf Ausfahrsignal 15P1 über die signaltechnisch nicht gesicherte 

Einfahrweiche 15W14 – eine signaltechnisch geschützte Zugdurchfahrt im Regelbetrieb zu. 

Diese wird durch die Einfahrzugstraße gewährleistet. Durch das Bestehen einer gleichzeitigen 

Einfahr- und Ausfahrzugstraße wird – entsprechend der Auffassung des EBA – eine sichere 

Durchfahrt gewährleistet. Hierbei kann auch die Annahme einer bewussten Umgehung der 

Fahrstraßensicherung durch (unzulässiges) Hilfsauflösen der Fahrstraße nicht als Begrün-

dung dafür taugen, eine Zugfahrt im Sinne der Beschwerdeführerin zuzulassen. Denn im ers-

teren Fall (Hilfsauflösen bei Durchfahrt) wird die durch die Sicherheitsbehörde als maßgeblich 

erachtete (und im Regelbetrieb funktionierende) Signalabhängigkeit gebrochen, während im 

letzteren Fall (beginnende Züge) eine solche Signalabhängigkeit nie bestand. 
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II. 3.2.1.1.3.3.3 Kein aus der Rangierfahrt ableitbares Zugangsrecht 

Auch der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin – insoweit auch vom EBA unbeanstandet –

eine Rangierfahrt auf die Weiche 15W14 zulässt, steht der Annahme nicht entgegen, dass 

eine Zugfahrt auf Ausfahrsignal 15P1 ohne signaltechnische Sicherung der Weiche 15W14 

nicht möglich ist. Die für Sicherheitsfragen zuständige Behörde wertet die Rangierfahrt als 

grundsätzlich von der Zugfahrt zu trennenden Fall im Bahnbetrieb. Für eine solche Sichtweise 

spricht aus Sicht der Beschlusskammer jedenfalls die Systematik der in der Richtlinie 408 hin-

terlegten Regelungen und die dazugehörigen Definitionen. Diese legen eine begriffliche und 

damit auch regelungstechnisch unterscheidende Betrachtung nahe. So heißt es etwa im Modul 

408.0101A01 „Züge fahren; Begriff“ unter „Bahnbetrieb“: „Zum Bahnbetrieb gehören das Fah-

ren von Zügen und das Rangieren“. Zudem wird der Begriff „Rangieren“ in Abgrenzung zum 

Fahrtbegriff wie folgt definiert: „Rangieren ist das Bewegen von Fahrzeugen im Bahnbetrieb, 

ausgenommen das Fahren der Züge“.

II. 3.2.1.1.3.3.4 Kein unter allgemeinen Gleichheitsgesichtspunkten zu gewährleisten-
des Zugangsrecht 

Eine ggf. bestehenden Praxis, die Zugfahrten nach dem hier beschriebenen Muster auch in 

anderen Betriebsstellen zulassen würde, könnte nicht zur Rechtfertigung für ein entsprechen-

des Vorgehen im Regelbetrieb im hier vorliegenden Fall herangezogen werden. Die insbeson-

dere von dem Hinzugezogenen zu 1 hervorgehobene potentielle Relevanz des hiesigen Be-

schlusses für eine Vielzahl anderer Fälle darf nicht zum Anlass genommen werden, eine 

Gleichbehandlung im Unrecht zu Gunsten der Beschwerdeführerin herzustellen,

vgl. zum Verbot der Gleichbehandlung im Unrecht bereits: BVerwG, Urteil vom 06. 

Dezember 1989 – 6 C 52/87 –, BVerwGE 84, 194-206, Rn. 40, sowie aus jüngerer 

Zeit: BVerwG, Urteil vom 26. September 2006 – 2 WD 2/06 –, BVerwGE 127, 1-

33, Rn. 95 und VG Aachen, Urteil vom 05. November 2020 – 3 K 716/17 –, Rn. 47, 

juris. 

Insoweit waren aus Sicht der Beschlusskammer auch weitere Ermittlungshandlungen bezüg-

lich solcher Vorgehensweisen in anderen Betriebsstellen – wie insbesondere von der Hinzu-

gezogenen zu 2 gefordert – für die Betrachtung des hiesigen Falles entbehrlich. Das insoweit 

zuständige EBA hat deutlich gemacht, dass ein Betriebsverfahren, welches von der Beschwer-

degegnerin entsprechend der hiesigen Fallkonstellation (im Regelbetrieb) vorgenommen 

würde, die Aufsichtsbehörde veranlassen würde, Maßnahmen nach dem AEG gegen dieses 

Unternehmen zu ergreifen. 

II. 3.2.1.1.4 Ergebnis

Der Beschwerdeführerin steht aus § 19 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Satz 2 ERegG i. V. m. den 

SNB der Beschwerdegegnerin kein Anspruch darauf zu, dass ihr künftig Zugtrassen für Züge 

zugewiesen werden, die mit einer Länge von 650m auf Gleis 1 der Betriebsstelle Adelebsen

beginnen sollen.

II. 3.2.1.2 Kein Anspruch auf Erweiterung des Zugangsrechts aus § 10 Abs. 1 ERegG

Die Beschwerdeführerin hat auch keinen Anspruch auf Abänderung der Regelungen der SNB 

dahingehend, dass beginnende Zugfahrten mit 650m aus der Betriebsstätte Adelebsen erlaubt 

würden.



- 33 -

Ein hierfür erforderlicher Verstoß der SNB gegen Vorgaben des Eisenbahnregulierungsrechts 

(hier insbesondere gegen das Gebot der Angemessenheit von Nutzungsbedingungen) nach § 

10 ERegG besteht nicht. Das Zugangsrecht besteht als derivatives Teilhaberecht in den Gren-

zen vorhandener und entsprechend betriebener Infrastruktur (hierzu unter II. 3.2.1.2.1) Aus 

diesem Grund erstreckt sich der aus den SNB der Beschwerdegegnerin hervorgehende Zu-

gangsanspruch gerade nicht auf Leistungen, die der Betreiber der Schienenwege nur unter 

Verstoß gegen sicherheitsrechtliche Bestimmungen erbringen könnte (hierzu unter II. 

3.2.1.2.2).

II. 3.2.1.2.1 Das Zugangsrecht als derivatives Teilhaberecht.

Gemäß § 10 Abs. 1 ERegG hat jeder Zugangsberechtigte das Recht auf Zugang zu Eisen-

bahnanlagen für alle Arten von Schienengüterverkehrsdiensten zu angemessenen, nichtdis-

kriminierenden und transparenten Bedingungen. Dieses regulierungsrechtlich verankerte Zu-

gangsrecht ist grundsätzlich sehr weitreichend. So enthält der Begriff des Rechts auf Zugang 

neben der aktiven Komponente der Leistungserbringung durch den Betreiber der Schienen-

wege grundsätzlich auch die passive Komponente der Duldung der Benutzung der Eisen-

bahninfrastruktur. Zudem überlagert das Zugangsrecht nach § 10 Abs. 1 ERegG die Vertrags-

freiheit dergestalt, dass ein Recht und eine Pflicht zu einer vertraglichen Zugangsvereinba-

rung, also ein gewisser Kontrahierungszwang (auf Seiten des Betreibers der Schienenwege) 

statuiert wird,

vgl. hierzu umfassend und m.w.N.: Maas/ter Steeg, in: Kühling/Otte, AEG/ERegG, 

2020, § 10 ERegG, Rn. 19 ff.  

Das Recht des Zugangsberechtigten auf Zugang zur Infrastruktur speist sich in all diesen Aus-

prägungen aus dem Verständnis, dass das öffentliche Schienennetz dem Allgemeinwohl – und 

im Speziellen: den Verkehrsbedürfnissen – zu dienen bestimmt ist (vgl. insb. Art. 87e Abs. 4 

GG). Es stellt sich insofern als ein ableitbares – derivatives – Teilhaberecht dar, d. h. als ein 

subjektiv-öffentliches Recht auf Zugang zu  Eisenbahninfrastrukturen,

vgl. bereits unter Geltung des AEG: VG Köln, Urteil vom 04. Dezember 2009 – 18 

K 4918/07 –, Rn. 77, juris,

bzw. ein Recht an auf der jeweiligen Infrastruktur vorhandenen Kapazitäten,

vgl. unter altem Recht: OVG NRW, Beschluss v. 27.11.2015 – 13 B 1291/15 –, Rn. 

5, juris. Im Telekommunikationsrecht wird gemäß § 3 Nr. 32 Satz 1 TKG unter 

„Zugang“ die Bereitstellung von Einrichtungen oder Diensten für ein anderes Un-

ternehmen unter bestimmten Bedingungen zum Zwecke der Erbringung von Tele-

kommunikationsdiensten, auch bei deren Verwendung zur Erbringung von Diens-

ten der Informationsgesellschaft oder Rundfunkinhaltediensten, verstanden.

Das Teilhaberecht eines Zugangsberechtigten und damit das Recht auf Zugang wird hierbei 

von der betriebenen Infrastruktur begrenzt.,

vgl.: VG Köln, a.a.O., Rn. 77 ff., juris: „Dieses (subjektive öffentlich-rechtliche) 

Recht auf Zugang zur Eisenbahninfrastruktur besteht jedoch allein bezüglich be-

reits vorhandener Strukturen und ist in diesem Sinn ein Teilhaberecht. Dass der 

Zugang zur Eisenbahninfrastruktur immer voraussetzt, dass die Eisenbahninfra-

struktur bereits vorhanden ist, ergibt sich daraus, dass sowohl bezüglich der in 
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§ 14 Abs. 1 Satz 1 AEG angesprochenen Eisenbahninfrastruktur als auch der zu-

sätzlich in § 14 Abs. 1 Satz 3 AEG angesprochenen Schienenwege als Teilmenge, 

[…] sowie der dort thematisierten Steuerungs- und Sicherungssysteme die Betrei-

ber der Eisenbahninfrastruktur lediglich bezüglich der von ihnen "betriebenen" Ei-

senbahninfrastruktur verpflichtet werden.“ Siehe zur vergleichbaren Fragestellung 

im Telekommunikationsrecht etwa Scherer, in: Fetzer/Scherer/Graulich, TKG, 3. 

Auflage 2021, § 21, Rn. 22 m. w. N.

Es besteht demnach zunächst kein Anspruch auf Anpassung der vorhandenen Strukturen 

durch beispielsweise die Ergänzung von Signale oder Umbau anderer Infrastrukturelemente, 

da Zugang nur zur vorhandenen Infrastruktur zu gewähren ist.

Soweit nicht der Betrieb der Infrastruktur an sich, sondern die Art und Weise der Betriebsfüh-

rung betroffen ist, setzt das Zugangsrecht zudem auch voraus, dass die vorhandene Infra-

struktur gemäß der für den Betreiber der Schienenwege geltenden Regeln betrieben wird. 

Denn neben dem Zugangsrecht bestehende öffentlich-rechtliche Rechtspositionen, etwa aus 

dem Planfeststellungsrecht oder aus gesetzeskonformen Ge- oder Verboten des EBA, vermö-

gen das Zugangsrecht zu limitieren,

vgl.: Maas/ter Steeg, in: Kühling/Otte, AEG/ERegG, § 10 ERegG, Rn. 29.

Der Zugangsanspruch kann mithin maximal so weit gehen, wie die Infrastruktur betrieben wer-

den darf. Zugangsberechtigte können hingegen keine Betriebsführung verlangen, die ihrer-

seits gegen rechtliche Vorgaben verstößt, vgl. auch § 21 Abs. 2 Satz 1 ERegG. Die Bewertung 

eines Betriebsverfahrens als eisenbahnrechtswidrig bewirkt entsprechend eine Begrenzung 

des Rechts auf Zugang nach § 10 Abs. 1 ERegG. Nach den vorgenannten Maßgaben besteht 

– wie oben aufgezeigt – im vorliegenden Fall kein Recht der Beschwerdeführerin darauf, dass 

ihr ein Zugang in Form der o. g. Betriebsdurchführung und damit eine Nutzung der Bahnanla-

gen mit Zuglängen von 650m gewährt wird. 

II. 3.2.1.2.2 Verstoß der Beschwerdegegnerin gegen § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 AEG i. V. m. 
§ 14 Abs. 9 EBO

Es besteht aber auch kein Anspruch, das Betriebsverfahren auf der vorhandenen Infrastruktur 

so anzupassen, dass der Zugang von Zügen mit einer Länge von 650m gewährt wird. Denn 

bei Durchführung des von der Beschwerdeführerin gewünschten Betriebsverfahrens verstieße 

die Beschwerdegegnerin gegen § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 AEG i. V. m. § 14 Abs. 9 EBO. 

Gemäß § 14 Abs. 9 Satz 1 EBO müssen Weichen, die auf Nebenstrecken mit mehr als 50 

km/h gegen die Spitze befahren werden, von den für die Zugfahrt gültigen Signalen derart 

abhängig sein, dass die Signale nur dann in Fahrtstellung gebracht werden können, wenn die 

Weichen für den Fahrweg richtig liegen und verschlossen sind (Signalabhängigkeit). 

Vorliegend liegt die Streckengeschwindigkeit gemäß VzG bei 60 km/h, so dass die Grundsätze 

der Signalabhängigkeit einzuhalten sind. Es wäre daher nicht zulässig, das Betriebsverfahren 

dergestalt zu ändern, dass eine Zugfahrt zugelassen werden dürfte, auch wenn nicht alle zu 

befahrende Weichen, Weichen im Durchrutschweg und Flankenschutzeinrichtungen nach den 

Verschlussunterlagen und den Regeln in den Abschnitten 2 und 3 gesichert wären.

Dabei ist auch unerheblich, ob durch bestimmte Maßnahmen möglicherweise ein gleichwerti-

ges Sicherheitsniveau erreicht werden könnte. 
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Soweit die Beschwerdeführerin auf die bisher teilweise gelebte Praxis verweist, wonach eine 

rangierfahrtbedingte Vorab-Sperrung der Weiche und eine Rotausleuchtung der Besetztan-

zeige derselben ein versehentliches Umlaufen bei Ausfahrt des Zuges auf Ausfahrsignal 15P1 

verhindert, ist dieser Umstand nicht geeignet, den Verstoß gegen § 14 Abs. 9 EBO zu besei-

tigen. 

Gemäß § 2 Abs. 2 EBO darf allein von anerkannten Regeln der Technik, nicht indes von aus-

drücklichen gesetzlichen Regelungen zu Gunsten eines nachgewiesenen mindestens glei-

chen Sicherheitsniveaus abgewichen werden. Vorliegend würde aber nicht von anerkannten 

Regeln der Technik abgewichen, sondern von Vorgaben der EBO selbst. Zwar sind auch Aus-

nahmen von der Anwendung unmittelbarer Vorgaben der EBO möglich, jedoch richtet sich die 

Ausnahmeerteilung nach den Vorgaben von § 3 Abs. 1 Nr. 1 lit. a EBO und ist durch das 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zu erteilen. 

II. 3.2.2 Begründetheit bzgl. einer Intransparenz der Zugangsbestimmungen 

Die Beschwerde ist dagegen gemäß § 66 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 8 i. V. m. § 10 Abs. 1 ERegG 

begründet, soweit sie sich auf die Intransparenz der Angaben der Beschwerdegegnerin zur 

maximal verfügbaren Gleislänge in der Betriebsstelle Adelebsen bezieht. Die Beschwerdegeg-

nerin verstößt mit Blick jedenfalls auf die hier allein zu bewertenden Angaben zur Betriebsstelle 

Adelebsen gegen das Transparenzgebot aus § 10 Abs. 1 ERegG (hierzu unter II. 3.2.2.1). 

Dies führt zu der im Tenor ausgesprochenen Verpflichtung der Beschwerdegegnerin (hierzu 

unter II. 3.2.2.2).

II. 3.2.2.1 Verstoß gegen das Transparenzgebot aus § 10 Abs. 1 ERegG

Die Beschwerdegegnerin verstößt gegen das Transparenzgebot aus § 10 Abs. 1 ERegG, da 

für Zugangsberechtigte nicht erkennbar ist, dass in der Betriebsstelle eine beginnende Zug-

fahrt nur mit Zügen bis zu einer Länge von 575m bzw. 635m möglich ist.

Gemäß § 10 Abs. 1 ERegG hat jeder Zugangsberechtigte das Recht auf Zugang zu Eisen-

bahnanlagen für alle Arten von Schienengüterverkehrsdiensten zu angemessenen, nichtdis-

kriminierenden und insbesondere auch transparenten Bedingungen. Neben dem formellen As-

pekt der Zugänglichkeit von Nutzungsbedingungen verlangt das Transparenzgebot in materi-

eller Hinsicht die Verständlichkeit der veröffentlichten Regelungen. Diese müssen „so klar, ge-

nau und eindeutig sein, dass alle durchschnittlich fachkundigen Zugangsberechtigten bei An-

wendung der üblichen Sorgfalt ihre Bedeutung verstehen und sie in gleicher Weise auslegen 

können. Dem Betreiber dürfen keine ungerechtfertigten Auslegungsspielräume verbleiben, die 

die Gefahr einer Günstlingswirtschaft oder willkürlicher Entscheidungen bergen“, 

OVG NRW, Urteil vom 17.11.2020 – 13 A 1319/19 –, Rn. 91 - 93, juris, m. w. N.

Dem genügt das Regelwerk der Beschwerdegegnerin nicht. Insbesondere ist das Regelwerk 

nicht eindeutig im Sinne dieser Rechtsprechung.

Wie bereits unter II. 3.2.1.1.1 und II. 3.2.1.1.2 ausgeführt, ergeben sich die nach den SNB 

zulässigen Zuglängen für in der Betriebsstelle Adelebsen beginnende Züge nicht aus öffentlich 

verfügbaren Quellen wie etwa dem APN, sondern letzten Endes nur aus der Hinzunahme der 

– für die Zugangsberechtigten nicht ohne weiteres zugänglichen – Projektierungsunterlagen 

für das ESTW Weserbergland, welches die Betriebsstelle Adelebsen bedient. 

Hieraus ergibt sich eine unklare Gesamtlage, die die Beschwerdegegnerin nicht in dem zur 

Herstellung der Transparenz erforderlichen Maße bereinigt hat. Diese Unklarheit wird letztlich 
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auch durch das Verhalten der Beschwerdegegnerin bestätigt. So erachtet die Beschwerde-

gegnerin es grundsätzlich für möglich, Zugfahrten mit 635m Zuglänge mit Start in Adelebsen 

zuzulassen. Auch hat sie in der Vergangenheit bereits Zugfahrten mit der durch die Beschwer-

deführerin gewünschten Zuglänge zugelassen, was zumindest nicht für eine ausreichende 

Transparenz sprechen kann. 

Dem stehen auch nicht die Erwägungen aus einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

(VG) Köln zur Transparenz des APN entgegen,

vgl. VG Köln, Beschluss vom 28.10.2019 – 18 L 2032/19 –, juris.

Die Entscheidung des VG Köln, die aufgrund späterer Erledigung nicht rechtskräftig geworden 

ist, hatte die Frage einer hinreichenden Unterscheidung zwischen Serviceeinrichtung und 

Trassengleis zum Gegenstand. Das VG Köln ging insbesondere davon aus, dass „das APN 

eine verlässliche Zuordnung eines Gleises zu den Kategorien Abstellgleis und Schienengleis“ 

ermögliche,

VG Köln, a.a.O., Rn. 7, juris. 

Damit ging es in der Entscheidung des VG Köln im Kern um die Frage, aus welchem Regel-

werk sich die Zuordnung von Gleisen zu Serviceeinrichtungen auf der einen Seite und Strecke 

auf der anderen Seite (zweifelsfrei) ergibt. Zwar erscheint denkbar, dass sich gleichermaßen 

die (zweifelsfreie) Definition von maximal zulässigen Zuglängen auch aus dem APN entneh-

men lässt, sofern es (ausschließlich) um die Frage des ausfahrenden Zuges (wie hier) geht 

und nicht um die Frage des durchfahrenden Zuges, für den sich grundsätzlich – insbesondere 

auch nach Stellungnahme des EBA im Laufe des Verfahrens, vgl. hierzu näher: II. 

3.2.1.1.3.3.2 – jedenfalls keine Beschränkung aus dem APN ergibt. Neben der fortbestehen-

den Divergenz zwischen ausfahrenden und durchfahrenden Zügen hatte sich das Gericht in-

des auch nicht mit der Frage divergierender Zuglängenangaben zu befassen. Zudem hat es 

zwar Zweifel an einer Intransparenz des ISR bei Verlinkung auf das APN geäußert, aber auf 

eine rechtliche Auseinandersetzung hiermit vor dem Hintergrund der Annahme einer fehlen-

den Erforderlichkeit der Verpflichtung der hiesigen Beschwerdegegnerin verzichten können, 

vgl. VG Köln, a.a.O.

Vor dem OVG NRW ist es dann im Beschwerdeverfahren zum Prozessvergleich gekommen, 

der zur Erledigung des Rechtsstreits führte. Der Vergleich sah dabei vor, dass die hiesige 

Beschwerdegegnerin sich zur eindeutigen Ausweisung der Gleise verpflichtete, die den SNB 

unterfallen.

Dem Vorwurf der Intransparenz kann zudem nicht der von der Beschwerdegegnerin in der 

Videokonferenz vorgebrachte Einwand entgegengehalten werden, es bestehe die Obliegen-

heit der Beschwerdeführerin, sich bei Unklarheit (telefonisch) bei der Beschwerdegegnerin zu 

erkundigen. Ungeachtet einer (von der Beschlusskammer hier nicht abschließend zu bewer-

tenden) möglicherweise fortbestehenden Unklarheit durch entsprechende Telefonate und hie-

rauf ergehende Auskünfte – so insbesondere von der Hinzugezogenen zu 1 betont – kann sich 

die Beschwerdegegnerin jedenfalls vor dem Hintergrund der aufgezeigten Intransparenz der 

SNB-Regelungen nicht auf eine sich möglicherweise durch Rückfragen ergebende Klarheit 

berufen. Die Nutzungsbedingungen müssen bereits aus sich heraus verständlich sein, um ih-

rer Informationsfunktion und letztlich, vor dem Hintergrund etwaiger divergierender Angaben 

nach telefonischen Auskünften etc., auch ihrer Vereinheitlichungsfunktion und ihrer Funktion 

zum Schutz vor Diskriminierungen, gerecht werden zu können,
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vgl. in Bezug auf Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen: BVerwG, Urteil 

vom 13. Juni 2012 – 6 C 42/10 –, Rn. 34, juris.

II. 3.2.2.2 Rechtsfolge

Auf Rechtsfolgenseite wird die Beschwerdegegnerin daher unter Androhung eines Zwangs-

geldes (hierzu unter II. 3.2.2.2.2) zur Aufnahme transparenter Bestimmungen in ihre Nutzungs-

bedingungen verpflichtet (hierzu unter II. 3.2.2.2.1).

II. 3.2.2.2.1 Verpflichtung der Beschwerdegegnerin zur Aufnahme transparenter Rege-
lungen in die SNB bzw. NBN

Auf Rechtsfolgenseite wird die Beschwerdegegnerin gemäß § 68 Abs. 3 ERegG (hilfsweise 

§ 67 Abs. 1 ERegG) verpflichtet, durch Aufnahme geeigneter Regelungen in die SNB eindeutig 

klarzustellen, welche Zuglängen bei der Betrachtung von Trassengleisen für den Zugangsbe-

rechtigten bei Start einer Zugfahrt aus der Betriebsstelle Adelebsen maßgeblich sind. 

Die hier getroffene Anordnung ergeht im Rahmen ordnungsgemäßer Ermessensbetätigung. 

Sie ist insbesondere geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne. 

Die Verpflichtung zur Klarstellung ist geeignet, die Intransparenz zu beseitigen. Durch eine 

entsprechende Regelung in den SNB wird den Zugangsberechtigten klar gemacht, mit welcher 

maximalen Zuglänge in Adelebsen Züge starten können. 

Die Verpflichtung ist darüber hinaus erforderlich. Sie ist das unter mehreren Maßnahmen mil-

deste Mittel zur Erreichung der vom Gesetz geforderten Transparenz bezogen auf den hiesi-

gen Fall, nämlich das Ausfahren eines Zuges aus der Betriebsstelle Adelebsen auf Gleis 1. 

Bei der Betrachtung der Erforderlichkeit hat sich die Beschlusskammer – soweit übertragbar –

von den Erwägungen des VG Köln in der Entscheidung vom 28.10.2019 leiten lassen, wenn-

gleich diese weder rechtskräftig geworden ist noch den Kern des hier aufgeworfenen Problems 

betrifft. Grund für die Bezugnahme auf diese Entscheidung sind die generellen Ausführungen 

des VG Köln zur Frage der Verhältnismäßigkeit. Das VG hat insbesondere deutlich gemacht, 

dass eine Änderung des kompletten ISR zur Differenzierung von Trassengleisen und Ser-

viceeinrichtungen zu weitreichend sei. Als milderes Mittel müsse bei gleicher Eignung in Er-

wägung gezogen werden, dass die Angaben im APN hinreichend klar seien, sodass durch die 

Aufnahme einer entsprechenden Regelung in die SNB, welche rechtlich bindend klarstelle, 

dass sich die Zuordnung zur Serviceeinrichtung einerseits oder zu den Schienenwegen ande-

rerseits nach den Angaben im APN richte, der Transparenz ausreichend Rechnung getragen 

werden könne,

vgl. VG Köln, a. a. O., Rn. 7 f., juris. 

Demgemäß erachtet es die Beschlusskammer in vorliegendem Fall ebenfalls als ausreichend, 

aber auch notwendig – insbesondere auch zur Unterscheidung von Fällen durchfahrender und 

ausfahrender Züge –, eine Klarstellung gemäß der vorgenommenen Tenorierung in die SNB 

bzw. NBN aufzunehmen. Durch den Beschwerdegegenstand ist diese Regelung auf Adeleb-

sen begrenzt, und die Beschlusskammer hat bislang nicht von Amts wegen geprüft, ob und 

inwieweit vergleichbare Unklarheiten auch bei anderen Betriebsstellen auftreten. Es wird der 

Beschwerdegegnerin – auch zur Vermeidung etwaiger Folgeverfahren – anheim gestellt, eine 

gesamthafte Klarstellung in die SNB aufzunehmen.

Die angeordnete Maßnahme ist auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Die Anordnung steht 

nicht außer Verhältnis zu dem mit der Transparenz verfolgten Zweck. Das hiesige Verfahren 

hat aufgezeigt, dass Zugangsberechtigte sich aus nachvollziehbaren Gründen im Unklaren 
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darüber sind, welche Gleislängen für die von ihnen angemeldeten Züge gelten. Die Beschwer-

degegnerin sieht sich aufgrund der sicherheitsrechtlichen Beschränkungen zudem ohnehin 

veranlasst, Zuglängen auf das zulässige Maß zurückzukürzen. Der bei Einkürzung der Zug-

länge anfallende Begründungsaufwand, der ausweislich des hiesigen Verfahrens offenbar be-

steht, kann damit auch zu Gunsten der Beschwerdegegnerin und ohne eine erkennbare un-

verhältnismäßige Mehrbelastung derselben durch eine transparente Regelung weitgehend 

ausgeräumt werden.

II. 3.2.2.2.2 Zwangsgeldandrohung

Der Beschwerdegegnerin wird in Tenorziffer 3 dieses Beschlusses ein Zwangsgeld in Höhe 

von 1.000 EUR angedroht.

Die Notwendigkeit der schriftlichen Androhung von Zwangsmitteln folgt aus § 13 Abs. 1 Satz 

1 VwVG. Sie bezieht sich auf ein bestimmtes Zwangsmittel im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 

VwVG, nämlich das Zwangsgeld. Das Zwangsgeld ist als Zwangsmittel zulässig im Sinne des 

§ 11 Abs. 2 VwVG. Es betrifft vorliegend den Fall, dass die Beschwerdegegnerin die in Tenor-

ziffer 1) beschriebenen Verpflichtung zur Aufnahme transparenter Bestimmungen in den Nut-

zungsbedingungen nicht binnen einer bestimmten Frist vornimmt. Die Androhung eines 

Zwangsmittels soll mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, wenn der sofortige Vollzug 

angeordnet ist oder – wie im Falle der Entscheidung der Beschlusskammer, vgl. § 68 Abs. 4 

ERegG – den Rechtsmitteln keine aufschiebende Wirkung beigelegt ist, § 13 Abs. 2 Satz 2 

VwVG.

Der Betrag des Zwangsgeldes wird gemäß § 13 Abs. 5 VwVG in bestimmter Höhe angedroht.

Die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes ist auch angemessen. Gemäß § 67 Abs. 1 Satz 2 

ERegG kann die Bundesnetzagentur im Fall der Vollstreckung ihrer Anordnungen abweichend 

von § 11 Abs. 3 VwVG ein Zwangsgeld von bis zu 500.000 Euro festsetzen. Das angedrohte 

Zwangsgeld bewegt sich weit unterhalb dieser Höchstgrenze. Die Höhe des Zwangsgeldes 

orientiert sich an der Bedeutung der gesetzlichen Vorgaben. Die Wahrung der Rechte der 

Zugangsberechtigten – hier insbesondere solcher Zugangsberechtigter, die ein Interesse und 

einen Bedarf an Fahrten mit längeren Güterzügen in der Betriebsstelle Adelebsen haben –

stellt ein grundsätzlich bedeutsames Ziel zur Steigerung des Anteils des schienengebundenen 

Güterverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen, zur Wahrung der Interessen der Zugangs-

berechtigten auf dem Gebiet der Eisenbahnmärkte bei der Förderung und Sicherstellung eines 

wirksamen Wettbewerbs in den Eisenbahnmärkten sowie zur Gewährleistung eines sicheren, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs der Eisenbahninfrastruktur dar (vgl. § 3 Nrn. 1, 2 

und 5 ERegG). Die getroffene Zwangsgeldhöhe ist geeignet, diesem Interesse hinreichend 

Rechnung zu tragen, wobei sie dem Umstand Rechnung trägt, dass es in vorliegendem Ver-

fahren allein um die Betriebsstelle Adelebsen und dort um die Ausfahrt von Zügen aus Gleis 

1 geht.

Der Beschwerdegegnerin wird im Rahmen der Zwangsgeldandrohung eine angemessene 

Frist zur Umsetzung der im Tenor zu 1) enthaltenen Verpflichtung entsprechend der Vorgaben 

des § 13 Abs. 1 Satz 2 VwVG gewährt. Dieser fordert eine billigerweise zumutbare Fristset-

zung dann, wenn eine Verpflichtung auferlegt wird. Die hier gewährte Frist kann der Beschwer-

degegnerin billigerweise zugemutet werden. Der Beschwerdegegnerin wird ausreichend Zeit 

gelassen, eine geeignete Regelung in die SNB aufzunehmen. Dabei war auch zu berücksich-

tigen, dass die von der Beschlusskammer ausgesprochene Verpflichtung vorliegend lediglich 

eine Klarstellung bezüglich der Betriebsstelle Adelebsen verlangt und überdies nicht dazu ver-

pflichtet, das ISR oder das APN selbst (vollständig) umzugestalten. 
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Gebührenhinweis

Gemäß § 69 ERegG erhebt die Regulierungsbehörde für individuell zurechenbare öffentliche 

Leistungen Gebühren und Auslagen. Die Gebühren werden gemäß der am 15.05.2021 in Kraft 

getretenen Besonderen Gebührenverordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur (BMVI) für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der Bundesnetza-

gentur im Bereich der Eisenbahnregulierung (EReg-BGebV) festgesetzt. Sollten für diesen 

Beschluss Gebühren anfallen, erfolgt deren Geltendmachung gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 

ERegG in einem gesonderten Bescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-

waltungsgericht Köln, Appellhofplatz 1, 50667 Köln erhoben werden. 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

Dr. Geers Kirchhartz Dr. Arnade
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